
E Personen, die sich Untersuchungen, Pr�fungen oder �hn-
lichen Maßnahmen unterziehen, die aufgrund von Rechts-
vorschriften zur Aufnahme einer versicherten T�tigkeit oder
infolge einer abgeschlossenen versicherten T�tigkeit erfor-
derlich sind, soweit diese Maßnahmen vom Unternehmen
oder einer Behçrde veranlasst worden sind
(§ 2 Abs.1 Nr. 3 SGB VII),

E den Besuch von Tageseinrichtungen, Schulen und Hoch-
schulen (§ 2 Abs. 1 Nr. 8 SGB VII),

E Pflegebed�rftige und Pflegepersonen (§ 2 Abs. 1 Nr. 17
SGB VII),

E Personen, die beim Zusammenwirken mehrerer Unterneh-
men zur Hilfe bei Ungl�cksf�llen und im Bereich des Zivil-
schutzes oder beim vor�bergehenden T�tigwerden mehre-
rer Unternehmen auf einer gemeinsamen Betriebsst�tte
t�tig werden,

E Betriebsangehçrige gegen�ber Personen, die sich auf der
Unternehmensst�tte aufhalten und kraft Satzung versichert
sind (Achtung: nicht umgekehrt!).

Die Haftungsbeschr�nkung dieser Personen gilt f�r s�mtliche
denkbaren Fallkonstellationen, d. h. sowohl f�r Anspr�che der
Versicherten untereinander als auch f�r Anspr�che der Versi-
cherten gegen Betriebsangehçrige und umgekehrt, f�r Anspr�-
che der Pflegepersonen gegen�ber Pflegebed�rftigen und
umgekehrt sowie die Anspr�che der Pflegepersonen desselben
Pflegebed�rftigen untereinander.
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VI. Checkliste Arbeitsvertrag

VII. Muster: Arbeitsvertrag

I. Begriff und Abgrenzung

Durch einen Arbeitsvertrag wird ein Arbeitsverh�ltnis begr�n-
det. Er ist eine Sonderform des Dienstvertrags. Die Abgrenzung
zu anderen Dienstvertr�gen liegt im Wesentlichen darin, dass
beim Arbeitsvertrag der Dienstleistende in Bezug auf Art der
T�tigkeit, Arbeitsort und Arbeitszeit an die Weisungen des
Arbeitgebers gebunden ist. Ein selbstst�ndiger Dienstleistender
(auch freier Mitarbeiter genannt) bestimmt den Arbeitsort, die
Arbeitszeit und die Art der Durchf�hrung der T�tigkeit selbst.
N�heres zur Abgrenzung Arbeitnehmer/Freier Mitarbeiter
Scheinselbstst�ndigkeit.

Durch die im Einzelfall vereinbarten Vertragsbedingungen l�sst
sich also festlegen, ob ein Arbeitsvertrag oder z. B. freie Mit-
arbeit beabsichtigt wurde.

WICHTIG !
Es sollte von Anfang an Klarheit dar�ber herrschen, ob ein Arbeits-
verh�ltnis gewollt ist oder freie Mitarbeit.

II. Abschluss

1. Zustandekommen und Form des Arbeitsvertrags

Der Arbeitsvertrag kann grunds�tzlich schriftlich oder m�ndlich
abgeschlossen werden oder auch „stillschweigend“, indem der
Arbeitnehmer die Arbeit aufnimmt und der Arbeitgeber nicht
widerspricht. Ist durch Tarifvertrag die Schriftform vorgeschrie-
ben, muss der Vertrag schriftlich geschlossen werden...
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Befristete Arbeitsvertr�ge m�ssen seit dem 1.5.2000 in jedem
Fall schriftlich geschlossen werden (§ 623 BGB). Dies bedeu-
tet, dass die Befristungsvereinbarung (mindestens) in einer
Urkunde vom Arbeitgeber (bzw. einer vertretungsberechtigten
Person) und Arbeitnehmer eigenh�ndig unterzeichnet sein
muss. Kopien, Stempel, Faksimiles, E-Mails oder Telefaxschrei-
ben reichen hierzu ebenso wenig aus wie ein originalschriftli-
cher Schriftwechsel, auf dem jeweils nur eine Unterschrift der
Parteien erfolgt ist (s. hierzu auch fi „Befristetes Arbeitsverh�lt-
nis“).

Es empfiehlt sich auch sonst in jedem Fall, den Arbeitsvertrag
schriftlich zu formulieren. Nach dem Nachweisgesetz ist der
Arbeitgeber ohnehin verpflichtet, bestimmte arbeitsvertragliche
Bedingungen schriftlich festzuhalten und das Papier dem
Arbeitnehmer auszuh�ndigen.

2. Vertretung

Der Arbeitgeber wird sich in der Regel (insbesondere in grçße-
ren Betrieben) bei Vertragsabschluss vertreten lassen (z. B.
vom Personalleiter) und muss daf�r sorgen, dass eine entspre-
chende Vollmacht erteilt wurde. Der Vertreter muss erkennen
lassen, dass er im Namen des Arbeitgebers handelt.

Der Arbeitnehmer wird sich in den seltensten F�llen bei
Abschluss eines Arbeitsvertrags vertreten lassen; die Vertre-
tung ist aber zul�ssig. Jugendliche kçnnen Arbeitsvertr�ge
selbst abschließen, wenn ihre gesetzlichen Vertreter (dies sind
in der Regel die Eltern) es genehmigen.

3. Abschlussverbote

Wenn ein Arbeitsvertrag gegen ein Abschlussverbot verstçßt,
ist er nichtig. Abschlussverbote ergeben sich aus Gesetz, Tarif-
vertrag oder Betriebsvereinbarung.

Beispiele:

Nichtig sind z. B.:

E Arbeitsvertr�ge, die gegen das Gesetz zur Bek�mpfung der
Schwarzarbeit verstoßen;

E Arbeitsvertr�ge mit Kindern unter 14 Jahren;

E ein Arbeitsvertrag zwischen einem Arbeitnehmer und einem
Unternehmer, der Arbeitskr�fte verleiht, wenn der Unternehmer
nicht �ber die erforderliche Erlaubnis verf�gt.

Im Falle von Betriebsvereinbarungen kçnnen sich Abschluss-
verbote z. B. aus den Auswahlrichtlinien bei Einstellungen, Ver-
setzungen usw. ergeben.

4. Besch�ftigungsverbote

Von Abschlussverboten sind Besch�ftigungsverbote zu unter-
scheiden. Wird gegen ein Besch�ftigungsverbot verstoßen, ist
nicht der Arbeitsvertrag nichtig, sondern lediglich die Besch�f-
tigung des Arbeitnehmers in dem bestimmten Bereich wird
untersagt.

Beispiele:

Besch�ftigungsverbote f�r werdende M�tter (§§ 3, 4 MuSchG).

III. Pflichten der Arbeitsvertragsparteien
Die Hauptleistungspflicht des Arbeitnehmers ist die Erbringung
von Arbeitsleistungen. Ihr gegen�ber steht die Hauptleistungs-
pflicht des Arbeitgebers, n�mlich die Entgeltzahlungspflicht.
Diese Pflichten gelten in jedem Arbeitsverh�ltnis und werden
durch die gesetzlichen Vorschriften, den Arbeitsvertrag und die
kollektivrechtlichen Regelungen (Tarifvertr�ge und Betriebsver-
einbarungen) konkretisiert.

Neben den Hauptpflichten haben sowohl Arbeitgeber wie auch
Arbeitnehmer Nebenpflichten. Diese beruhen in erster Linie auf
dem Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242 BGB):

Dem Arbeitgeber obliegt die F�rsorgepflicht, dem Arbeitnehmer
die Treuepflicht. Er muss die Interessen des Arbeitgebers und
des Betriebs in dem ihm zumutbaren Umfang wahren. Dar�ber
hinaus ist er w�hrend der Dauer des Arbeitsverh�ltnisses zur
Verschwiegenheit �ber Gesch�ftsgeheimnisse des Arbeitge-
bers verpflichtet und darf mit dem Arbeitgeber nicht in Konkur-
renz treten.

IV. Unwirksamkeit des Arbeitsvertrags

1. Gr�nde der Unwirksamkeit

Arbeitsvertr�ge oder Teile davon kçnnen aus verschiedenen
Gr�nden unwirksam sein. So ist ein Arbeitsvertrag, der gegen
ein Abschlussverbot verstçßt, von Anfang an nichtig (Einstel-
lung). Bei Abschluss kçnnen auch mangelnde Vertretungs-
macht oder Gesch�ftsunf�higkeit die Nichtigkeit zur Folge
haben. Wird ein Arbeitsvertrag wirksam angefochten, dann ist
er ebenfalls von Anfang an nichtig (Anfechtung).

Auch ein Arbeitsvertrag, der gegen die guten Sitten verstçßt, ist
nichtig. Etwas ist sittenwidrig, wenn es gegen das Anstands-
gef�hl eines gerecht denkenden Menschen verstçßt. Die
Rechtsprechung erkl�rt aber nur in den seltensten F�llen
Arbeitsvertr�ge wegen Sittenwidrigkeit f�r nichtig.

Beispiel:

Nichtig ist ein Arbeitsvertrag �ber die Vorf�hrung des Geschlechts-
verkehrs auf der B�hne (BAG v. 1.4.1976, Az. 4 AZR 96/75).

Seit 1.1.2003 unterliegen alle vom Arbeitgeber verwendeten
Standardarbeitsvertr�ge einer sog. Inhaltskontrolle nach den
gesetzlichen Regelungen zur Kontrolle von Allgemeinen
Gesch�ftsbedingungen (s. u. V.3.). Hierdurch kann sich in sol-
chen Vertr�gen die Unwirksamkeit einzelner Klauseln ergeben.

Beispiel:

Eine Vertragsstrafe in vorformulierten Arbeitsbedingungen f�r den
Fall, dass ein Arbeitnehmer f�nf Minuten zu sp�t zur Arbeit erscheint
kçnnte als „�berraschend“ gelten und daher nichtig sein.

Auch bei Vertr�gen, die im Einzelnen mit dem Arbeitnehmer
ausgehandelt werden, also solche, die nicht standard- oder
formularm�ßig verwendet werden, kçnnen einzelne Klauseln
wegen eines Verstoßes gegen Treu und Glauben unwirksam
sein.

2. Rechtsfolgen der Nichtigkeit, faktisches
Arbeitsverh�ltnis

Ist der Arbeitsvertrag unwirksam, also nichtig auf Grund einer
Anfechtung oder eines Abschlussverbots, hat aber der Arbeit-
nehmer bereits die Arbeit aufgenommen, liegt ein sog. fakti-
sches Arbeitsverh�ltnis vor, d. h. der Arbeitsvertrag gilt f�r die
Vergangenheit (ab dem Zeitpunkt des vertraglich vereinbarten
Arbeitsbeginns) als voll wirksam. F�r die Vergangenheit hat also
der Arbeitnehmer Anspruch auf alle ihm nach dem Arbeitsver-
trag zustehenden Leistungen (Gehalt, Urlaub etc.).

F�r die Zukunft kçnnen sich allerdings sowohl der Arbeitgeber
als auch der Arbeitnehmer jederzeit durch einfache Erkl�rung
gegen�ber der anderen Vertragspartei lçsen. Eine K�ndigungs-
frist muss nicht eingehalten werden. Die Wirkung einer Anfech-
tung kommt daher einer außerordentlichen K�ndigung gleich.
F�r die Anfechtung gelten aber nicht die Vorschriften des K�n-
digungsschutzgesetzes.

Nur bei ganz schweren Nichtigkeitsm�ngeln finden die Grund-
s�tze des faktischen Arbeitsverh�ltnisses keine Anwendung...
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Beispiel:

Verstoß gegen die guten Sitten; Einstellung zur Durchf�hrung von
Einbr�chen usw.

In solchen F�llen w�re regelm�ßig das Arbeitsverh�ltnis als von
vornherein unwirksam zu betrachten, mit der Folge, dass f�r die
Vergangenheit weder Gehalts- noch Urlaubsanspr�che ent-
standen sind.

Sind nur einzelne Regelungen nichtig, f�hrt dies in der Regel
nicht zur Nichtigkeit des gesamten Arbeitsvertrags.

V. Inhalt des Arbeitsvertrags

1. Mindestinhalt, Gestaltungsfreiheit

Beim Abschluss des Arbeitsvertrags m�ssen sich Arbeitgeber
und Arbeitnehmer �ber folgende Punkte einig sein:

E Wer sind die Vertragsparteien?

E F�r welche Arbeitsleistung wird der Arbeitnehmer einge-
stellt?

E Wann soll die Arbeitsleistung beginnen?

E Wie hoch ist das Gehalt? Wird dazu nichts geregelt, gilt die
�bliche Verg�tung als vereinbart (§ 612 Abs. 1 BGB). Dies
kann jedoch bei Auseinandersetzungen zum Streitpunkt
werden. Eine Vereinbarung sollte deshalb unbedingt getrof-
fen werden.

Die Vereinbarung weiterer Einzelheiten ist zwar nicht zwingend
erforderlich, aber auf jeden Fall ratsam, da der Arbeitgeber
hierdurch das Arbeitsverh�ltnis optimal auf seine betrieblichen
Bed�rfnisse „zuschneiden“ kann. In der Ausgestaltung des Ver-
trags sind Arbeitgeber und Arbeitnehmer weitgehend frei,
solange die gesetzlichen Vorgaben beachtet werden.

2. Kollektivrechtliche Vereinbarungen

Zwingende Bedingungen eines Arbeitsvertrags kçnnen sich
aber nicht nur aus dem Gesetz, sondern auch aus kollektiv-
rechtlichen Vereinbarungen (also Tarifvertr�gen oder Betriebs-
vereinbarungen) ergeben. Der Arbeitgeber darf dann beim
Abschluss eines Arbeitsvertrags nicht zu Ungunsten des Arbeit-
nehmers davon abweichen.

Vor Abschluss eines Arbeitsvertrags sollte immer gekl�rt wer-
den, ob ein Tarifvertrag und/oder Betriebsvereinbarungen auf
das Arbeitsverh�ltnis Anwendung finden oder durch einen ent-
sprechenden Verweis Anwendung finden sollen.

3. Inhaltskontrolle bei Standardarbeitsvertr�gen

Bis zum 31.12.2001 waren Arbeitsvertr�ge von der gesetzli-
chen Kontrolle durch das Recht der Allgemeinen Gesch�fts-
bedingungen ausgeschlossen. Zum 1.1.2002 hat der Gesetz-
geber auch in Arbeitsverh�ltnissen die sog. Inhaltskontrolle von
Standard- oder Formulararbeitsvertr�gen, allerdings unter
Ber�cksichtigung der „Besonderheiten des Arbeitsrechts“ ein-
gef�hrt. Seit 1.1.2003 gelten diese Regelungen f�r alle arbeits-
rechtlichen Standard- oder Formulararbeitsvertr�ge, also auch
f�r solche, die vor dem 1.1.2002 abgeschlossen wurden.

Hierdurch haben sich in der arbeitsrechtlichen Praxis bei der
Gestaltung von Arbeitsvertr�gen erhebliche Unw�gbarkeiten
ergeben, da es bisher an einschl�giger Rechtsprechung zu der
neuen Inhaltskontrolle fehlt. Insbesondere die Frage, welche
„Besonderheiten des Arbeitsrechts“ mit welcher Rechtsfolge
zu ber�cksichtigen sind, bleibt zun�chst offen. Daher kçnnen
die nachfolgenden Ausf�hrungen nur einen Anhalt zur Formu-
lierung und Handhabung von Standardarbeitsvertr�gen bieten.
Keinesfalls kann vorhergesehen werden, ob die vorgeschlage-

nen Klauseln tats�chlich einer Inhaltskontrolle auf der Grund-
lage der neuen gesetzlichen Regelungen standhalten.

3.1 Anwendungsbereich

Dem Recht der Allgemeinen Gesch�ftsbedingungen unterlie-
gen „alle f�r eine Vielzahl von Vertr�gen vorformulierten Ver-
tragsbedingungen“, die der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer bei
Abschluss eines Vertrags stellt (§ 305 BGB). Unerheblich ist in
diesem Zusammenhang, ob der Arbeitgeber die f�r eine Viel-
zahl von Vertr�gen vorformulierten Vertragsbedingungen selbst
erstellt oder anderweitig (z. B. bei einem Arbeitgeberverband,
einem Rechtsanwalt oder im Buchhandel) besorgt hat. Immer
dann, wenn er dem Arbeitnehmer einen mehrfach verwendeten
Formularvertrag anbietet und die darin enthaltenen Regelungen
zum Gegenstand des Arbeitsvertrages gemacht (also in das
Vertragsverh�ltnis einbezogen) werden, findet das Recht der
Allgemeinen Gesch�ftsbedingungen Anwendung.

3.2 Rechtsfolgen

Wenn das Recht der Allgemeinen Gesch�ftsbedingungen
anzuwenden ist, wird die Vertragsfreiheit zum Schutze des
Arbeitnehmers eingeschr�nkt. So sind Klauseln, mit denen ein
Arbeitnehmer den Umst�nden nach nicht zu rechnen braucht
(sog. �berraschende Klauseln) oder solche, die ihn „entgegen
den Geboten von Treu und Glauben unangemessen benachtei-
ligen“ unwirksam. Letzteres kçnnte z. B. der Fall sein, wenn
eine Regelung gegen einen Tarifvertrag oder eine Betriebsver-
einbarung verstçßt, die lediglich aus formellen Gr�nden (z. B.
weil die Arbeitsvertragsparteien nicht tarifgebunden sind) keine
unmittelbare Anwendung findet.

WICHTIG !
Die Unwirksamkeit oder die Nichteinbeziehung einzelner Klauseln,
f�hrt nicht zur Unwirksamkeit des gesamten Vertrags, es sei denn,
ein Festhalten an den �brigen vertraglichen Regelungen f�hrt zu
einer unzumutbaren H�rte f�r eine Vertragspartei, also i. d. R. f�r
den Arbeitgeber. Im Regelfall kann sich der Arbeitgeber nur nicht
auf die unwirksame Klausel berufen; der Vertrag bleibt aber im �bri-
gen, also mit Ausnahme der unwirksamen Klausel(n), f�r beide Sei-
ten verbindlich und wirksam.

Zweifel �ber den Inhalt von Klauseln gehen zu Lasten des Ver-
wenders, also zu Lasten des Arbeitgebers.

Beispiele:

Eine Klausel, mit der sich ein Arbeitnehmer zur R�ckzahlung von
Gratifikationen in bestimmten F�llen verpflichtet, muss �berschau-
bar und in allen Einzelheiten klar geregelt werden; andernfalls kann
sich der Arbeitgeber hierauf nicht berufen und somit auch keine
R�ckzahlung verlangen.

3.3 Gesetzliche Klauselverbote

Bestimmte Klauseln sind nach dem Recht der Allgemeinen
Gesch�ftsbedingungen verboten. Das Gesetz unterscheidet in
sog. „Klauselverbote mit Wertungsmçglichkeit“ (§ 308 BGB)
und „Klauselverbote ohne Wertungsmçglichkeit“ (§ 309 BGB).
W�hrend bei Ersteren noch ein gewisser Bewertungsspielraum
f�r die Gerichte bleibt, gelten die Letzteren unbedingt.

Besondere Bedeutung d�rfte bei den Klauselverboten mit Wer-
tungsmçglichkeit die eingeschr�nkte Wirksamkeit einseitiger
�nderungsvorbehalte gem. § 308 Nr. 4 BGB haben. Hiernach
w�re n�mlich die Vereinbarung eines Rechts des Verwenders
(also des Arbeitgebers), eine versprochene Leistung (z. B. die
Zahlung einer Gratifikation) zu �ndern oder von ihr abzuweichen
unwirksam, wenn nicht die �nderung oder Abweichung unter
Ber�cksichtigung der Interessen des Verwenders f�r den ande-
ren Teil (also den Arbeitnehmer) zumutbar ist. Hiervon betroffen
sind insbesondere Klauseln, bei denen sich der Arbeitgeber
einen Widerruf vertraglich vorbeh�lt bzw. vorbehalten hat. Bei-
spiele hierf�r sind Widerrufsvorbehalte im Zusammenhang mit..
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Gratifikationszahlungen, der Zahlung �bertariflicher Zulagen,
der Gestellung eines Dienstwagens oder der Gestattung der
privaten Nutzung von Telefon oder Internet. Es ist davon aus-
zugehen, dass die Vereinbarung eines solchen �nderungs-
oder Widerrufsvorbehalts nur noch zul�ssig ist, wenn in der
Klausel selbst die Voraussetzungen hierf�r (z. B. das Vorliegen
eines wichtigen Grundes) genannt werden. Klauseln nach
denen eine �nderung oder der Widerruf einer Leistung willk�r-
lich bzw. im freien Ermessen des Arbeitgebers erfolgen kçnnen,
d�rften unwirksam sein.

TIPP !
In jedem Fall sollte eine mit einem Widerrufsvorbehalt versehene
Klausel auch einen Hinweis darauf enthalten, dass die ihr zu Grunde
liegende Leistung vom Arbeitgeber freiwillig gew�hrt wird. Dies
kçnnte schon als Grund daf�r ausreichen, dass der Arbeitgeber die
Gew�hrung dieser freiwilligen Leistung ganz oder teilweise einstellt.

Bei den Klauseln ohne (richterliche) Wertungsmçglichkeit ist
das in § 309 Nr. 6 BGB geregelte Verbot von Vertragsstrafen
f�r den Fall der Nichtabnahme oder versp�teten Abnahme der
Leistung, des Zahlungsverzuges oder f�r den Fall, dass sich der
andere Vertragsteil (also der Arbeitnehmer) vom Vertrag lçst
(also z. B. die Arbeit nicht aufnimmt oder die vereinbarte K�n-
digungsfrist nicht einh�lt), hervorzuheben. Das BAG hat in einer
aktuellen Entscheidung (BAG v. 4.3.2004, Az. 8 AZR 196/03)
festgestellt, dass dieses Verbot wegen der Besonderheiten des
Arbeitsrechts nicht auf Arbeitsvertr�ge anzuwenden ist. Wie
bisher bleiben solche Vereinbarungen also zul�ssig, sofern sie
den Arbeitnehmer nicht unangemessen benachteiligen. Von
dem Klauselverbot nicht ber�hrt wird die Zul�ssigkeit von Ver-
tragsstrafen in sonstigen F�llen (z. B. bei der Nichteinhaltung
eines nachvertraglichen Wettbewerbsverbots oder einer vertra-
glichen Verschwiegenheitspflicht).

Nach § 309 Nr. 12 BGB sind Klauseln verboten, durch die der
Verwender (also der Arbeitgeber) seine Beweislast zum Nachteil
des anderen Vertragsteils (also des Arbeitnehmers) ver�ndert,
insbesondere wenn er ihm die Beweislast f�r Umst�nde aufer-
legt, die im Verantwortungsbereich des Arbeitgebers liegen
oder wenn er den Arbeitnehmer Tatsachen (die im Streitfall zu
beweisen sind) schon in der Klausel selbst best�tigen l�sst.

Ferner sind Klauseln gem. § 309 Nr. 13 BGB unwirksam,
durch die dem Arbeitnehmer auferlegt wird, Anzeigen oder
Erkl�rungen in einer strengeren als der Schriftform abzugeben
(man kann dies z. B. von der elektronischen Form annehmen)
oder die f�r Anzeigen oder Erkl�rungen des Arbeitnehmers
besondere Zugangserfordernisse (z. B. K�ndigung nur durch
eingeschriebenen Brief) vorschreiben.

3.4 Widerrufsrecht?

Bestimmte Neuregelungen der am 1.1.2002 in Kraft getretenen
und ab 1.1.2003 f�r alle Vertr�ge geltenden Schuldrechtsmo-
dernisierung sch�tzen in besonderer Weise den „Verbraucher“.
Das Bundesarbeitsgericht hat nun festgestellt, dass auch der
Arbeitnehmer bei Abschluss eines Arbeitsvertrages als Verbrau-
cher im Sinne dieser Vorschriften zu behandeln ist (BAG v.
25.5.2005, Az. 5 AZR 572/04).

Noch nicht abschließend gekl�rt ist, ob dem Arbeitnehmer bei
Abschluss des Arbeitsvertrages auch ein Widerrufsrecht gem.
§ 312 Abs. 1 Satz 1 BGB einzur�umen ist. Nach dieser Vor-
schrift kann ein Verbraucher innerhalb von zwei Wochen nach
Erhalt der Vertragsurkunde und der Widerrufsbelehrung Ver-
tr�ge widerrufen, bei denen er durch m�ndliche Verhandlungen
an seinem Arbeitsplatz zur Abgabe einer rechtsgesch�ftlichen
Willenserkl�rung bestimmt worden ist. Der Arbeitnehmer
m�sste also wie beim fremdfinanzierten Kauf einer Waschma-
schine oder eines Autos ausdr�cklich �ber das Bestehen eines
Widerrufsrechts belehrt werden. Geschieht dies nicht, kann er

seinen Widerruf zeitlich unbeschr�nkt aus�ben (auch das ist
umstritten!).

Gegen die Anwendung eines solchen Widerrufsrechts bei Neu-
einstellungen am zuk�nftigen Arbeitsplatz spricht jedenfalls der
Umstand, dass sich der Bewerber zum Zeitpunkt des Vertrags-
abschlusses ja (noch) nicht an seinem Arbeitsplatz befindet.
Fraglich ist jedoch, ob das Widerrufsrecht des Verbrauchers
bei sp�teren Vertragsverl�ngerungen oder Vertrags�nderungen
Anwendung findet, wenn diese am Arbeitsplatz verhandelt wer-
den.

Das BAG hatte in einem Urteil vom 27.11.2003 (BAG
v. 27.11.2003, Az. 2 AZR 177/03) die Frage offen gelassen,
ob Arbeitnehmer im Arbeitsverh�ltnis Verbraucher gem.
§ 13 BGB sind oder nicht. Entschieden wurde aber schon
damals, dass es sich bei dem Personalb�ro typischerweise
um einen Ort handelt, an dem arbeitsrechtliche Fragen geregelt
werden. Der Arbeitnehmer kann dort abgegebene Erkl�rungen
zum Arbeitsverh�ltnis jedenfalls nicht aus Gr�nden des Ver-
braucherschutzes gem. § 312 BGB widerrufen. In einer neuer-
lichen Entscheidung hat das BAG (BAG v. 22.4.2004, Az. 2
AZR 281/03) klargestellt, dass § 312 BGB jedenfalls nicht f�r
arbeitsrechtliche Aufhebungsvertr�ge gilt, sodass diesbez�g-
lich selbst dann kein Widerrufsrecht besteht, wenn der Arbeit-
nehmer vorwiegend zu Hause arbeitet.

4. Wichtige Regelungspunkte

Nachfolgend werden die wichtigen Punkte eines individuellen
Arbeitsvertrags (mit Formulierungsbeispielen) vorgestellt, zu
denen eine Regelung getroffen werden kann oder sollte. Die
Regelungspunkte, zu denen ein schriftlicher Nachweis gem�ß
Nachweisgesetz ohnehin erforderlich ist, sind gesondert
gekennzeichnet.

4.1 Beginn des Arbeitsverh�ltnisses1)

Der Zeitpunkt des Beginns bestimmt, wann der Arbeitnehmer
zur Arbeit anzutreten hat und ist daher wichtig f�r eventuelle
Schadensersatzanspr�che des Arbeitgebers (z. B. auf Grund
zus�tzlicher Inseratskosten, Produktionsausf�lle usw.) bei
unentschuldigter Nichtaufnahme der Arbeit. Da die verschiede-
nen Schadenspositionen nur schwer nachweisbar sind, emp-
fiehlt es sich, eine Vertragsstrafe wegen Nichtaufnahme der
Arbeit in den Arbeitsvertrag aufzunehmen (s. u. 4.22).

Der Zeitpunkt der Arbeitsaufnahme ist außerdem wichtig f�r die
Dauer der Betriebszugehçrigkeit, insbesondere bei Fragen des
K�ndigungsschutzes und der K�ndigungsfristen.

Da die ordentliche K�ndigung eines Arbeitsvertrags schon vor
Dienstantritt zul�ssig ist, empfiehlt es sich, die K�ndigung vor
Arbeitsantritt auszuschließen.

Formulierungsbeispiel:

„Der Arbeitnehmer nimmt am . . . . . . . . . . . . . . . die Arbeit auf. Eine K�n-
digung vor Arbeitsantritt ist ausgeschlossen.“

ACHTUNG !
Die bisher in Formulararbeitsvertr�gen �bliche Vereinbarung einer
Vertragsstrafe f�r den Fall des vertragswidrigen Nichtantritts der
Arbeit verstçßt nach Auffassung des Bundesarbeitsgerichts (BAG
v. 4.3.2004, Az. 8 AZR 196/03) nicht gegen das Klauselverbot gem.
§ 309 Nr. 6 BGB (s. o. 3.3) und ist somit auch nach der Schuld-
rechtsreform weiter zul�ssig. Eine entsprechende Klausel kann aber
wegen einer unangemessenen Benachteiligung des Arbeitnehmers
(gem. § 307 BGB; s. o. 3.3) unwirksam sein, wenn ein Missverh�ltnis
zwischen Pflichtverletzung und Hçhe der Vertragsstrafe besteht.
Hiervon ist immer dann auszugehen, wenn die Vertragsstrafe �ber
die Verg�tung w�hrend der K�ndigungsfrist (z. B. Vertragsstrafe in
Hçhe eines Monatsgehalts bei zweiwçchiger K�ndigungsfrist)
hinausgeht.
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4.2 Dauer des Arbeitsverh�ltnisses1)

Arbeitsverh�ltnis mit unbestimmter Dauer:

Hier ist zu unterscheiden zwischen Arbeitsverh�ltnissen auf
unbestimmte Zeit und Arbeitsverh�ltnissen auf Lebenszeit oder
als Dauerstellung.

Im Regelfall wird ein Arbeitsverh�ltnis auf unbestimmte Zeit
geschlossen (wobei hier oft die mçglichen Vorteile eines befris-
teten Arbeitsverh�ltnisses �bersehen werden). Das Arbeitsver-
h�ltnis ist sowohl ordentlich als auch außerordentlich k�ndbar.
Die Mindestk�ndigungsfristen bei der ordentlichen K�ndigung
richten sich nach § 622 BGB bzw. Tarifvertrag oder Betriebs-
vereinbarung.

Formulierungsbeispiel:

„Der Arbeitsvertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.“

Arbeitsverh�ltnisse kçnnen auch auf Lebenszeit geschlossen
werden. Dies bedarf einer ausdr�cklichen Regelung. Die
ordentliche K�ndigung muss dabei ausdr�cklich ausgeschlos-
sen werden.

Formulierungsbeispiel:

„Der Arbeitsvertrag wird unter Ausschluss der ordentlichen K�ndi-
gung auf Lebenszeit des Arbeitnehmers geschlossen.“

Durch Abschluss eines Arbeitsvertrags auf Lebenszeit oder f�r
l�nger als f�nf Jahre kçnnen aber nicht alle ordentlichen K�ndi-
gungsrechte des Arbeitnehmers ausgeschlossen werden.
Nach Ablauf von f�nf Jahren kann der Arbeitnehmer unter Ein-
haltung einer K�ndigungsfrist von sechs Monaten k�ndigen
(§ 624 BGB).

Das Recht zur außerordentlichen K�ndigung aus wichtigem
Grund kann bei diesen Vertr�gen weder f�r den Arbeitgeber
noch f�r den Arbeitnehmer ausgeschlossen werden.

Arbeitsverh�ltnis mit bestimmter Dauer:

Das sind befristete Arbeitsvertr�ge. Befristungen sind nur unter
bestimmten Voraussetzungen zul�ssig (fi Befristetes Arbeits-
verh�ltnis).

ACHTUNG !
Befristungen sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart wur-
den.

Vereinbart werden kçnnen Zeitbefristungen (hier endet das
Arbeitsverh�ltnis mit Ablauf der vereinbarten Zeit) oder Zweck-
befristungen (hier endet das Arbeitsverh�ltnis mit Erreichen des
vereinbarten Zwecks, z. B. mit Abschluss eines Projekts).

Formulierungsbeispiele:

Zeitbefristung:

„Der Arbeitnehmer wird f�r die Dauer von . . . . . . . . . . . . . . . Monaten/
bis zum . . . . . . . . . . . . . . . eingestellt. Das Arbeitsverh�ltnis endet nach
Ablauf der Frist, ohne dass es einer K�ndigung bedarf.“

Zweckbefristung:

„Das Arbeitsverh�ltnis endet mit der Fertigstellung des vorbezeich-
neten Bauwerks, ohne dass es einer K�ndigung bedarf.“

Das Arbeitsverh�ltnis in diesen F�llen geht automatisch zu
Ende mit Ablauf der bestimmten Zeit oder Erreichen des
bestimmten Zwecks. Eine K�ndigung ist nicht erforderlich.

WICHTIG !
Im Falle der Zweckbefristung muss der Arbeitgeber den Arbeitneh-
mer sp�testens zwei Wochen zuvor �ber den Zeitpunkt der Zweck-
erreichung schriftlich informieren.

Wird nichts anderes vereinbart, wird davon ausgegangen, dass
der Arbeitsvertrag auf unbestimmte Zeit geschlossen ist.

Die Befristung kann als Mindestdauer gedacht sein, bei der das
Recht zur ordentlichen K�ndigung ausgeschlossen sein soll.
Unber�hrt bleibt das Recht zur außerordentlichen K�ndigung

aus wichtigem Grund. Die Befristung kann aber auch als
Hçchstdauer gedacht sein und der Arbeitgeber kann sich
gleichzeitig das Recht zur ordentlichen K�ndigung ausdr�cklich
vorbehalten.

WICHTIG !
Wird das Recht zur ordentlichen K�ndigung nicht ausdr�cklich ver-
einbart, gilt es in einem befristeten Arbeitsverh�ltnis als ausge-
schlossen.

Seit dem 1.7.2003 muss sich ein Arbeitnehmer, sobald er den
Beendigungszeitpunkt seines Arbeitsverh�ltnisses kennt,
unverz�glich bei der Agentur f�r Arbeit arbeitssuchend melden.
Dies gilt auch bei befristeten Arbeitsverh�ltnissen, allerdings
unter der Maßgabe, dass die Meldung fr�hestens drei Monate
vor dem Beendigungszeitpunkt erfolgen muss. Der Arbeitgeber
muss den Arbeitnehmer auf diese Pflicht hinweisen. Bei Zweck-
befristungen sollte dieser Hinweis sp�testens mit der Mitteilung
�ber die bevorstehende Zweckerreichung erfolgen (s. o. und
fi Befristetes Arbeitsverh�ltnis). Bei Zeitbefristungen ist zu
empfehlen, die Belehrung �ber die Pflichten des Arbeitnehmers
bereits in den Arbeitsvertrag mit aufzunehmen.

Formulierungsbeispiel:

„Das Arbeitsverh�ltnis endet mit dem vertraglich vorgesehenen Zeit-
punkt, ohne dass es einer K�ndigung bedarf. Der Arbeitnehmer wird
bereits jetzt darauf hingewiesen, dass er nach § 37 b SGB III ver-
pflichtet ist, sich mçglichst fr�hzeitig, fr�hestens jedoch drei Monate
vor Beendigung des Arbeitsverh�ltnisses bei der Agentur f�r Arbeit
persçnlich arbeitssuchend zu melden.“

4.3 Probezeit

In der Regel wird eine Probezeit vereinbart, damit der Arbeitge-
ber feststellen kann, ob der Arbeitnehmer tats�chlich den
Anforderungen gen�gt. Da der allgemeine K�ndigungsschutz
erst nach sechs Monaten Betriebszugehçrigkeit greift, nutzt der
Arbeitgeber in der Regel die ersten sechs Monate zur Beurtei-
lung.

W�hrend dieser Zeit betr�gt die K�ndigungsfrist zwei Wochen
(§ 622 Abs. 3 BGB), wenn nicht eine l�ngere Frist im Arbeits-
vertrag vereinbart oder durch Tarifvertrag bzw. Betriebsverein-
barung festgelegt wurde.

Formulierungsbeispiel:

„Die ersten sechs Monate gelten als Probezeit. W�hrend dieser Zeit
kann das Arbeitsverh�ltnis mit einer Frist von zwei Wochen gek�n-
digt werden.“

Diese Bestimmung hat lediglich den Vorteil, dass die K�ndi-
gungsfrist w�hrend der Probezeit k�rzer ist als die normale
K�ndigungsfrist.

Unter Umst�nden kann es f�r einen Arbeitgeber interessanter
sein, zun�chst ein befristetes Arbeitsverh�ltnis abzuschließen.
Dies wird insbesondere dann der Fall sein, wenn eine Beurtei-
lung des Arbeitnehmers innerhalb der ersten sechs Monate nur
schwer mçglich ist. Bei solchen Probearbeitsverh�ltnissen sind
die normalen Regeln eines befristeten Arbeitsverh�ltnisses
anzuwenden.

Formulierungsbeispiel:

„Der Arbeitnehmer wird f�r die Dauer von zwçlf Monaten zur Probe
eingestellt. Das Arbeitsverh�ltnis endet nach Ablauf der Probezeit,
ohne dass es einer K�ndigung bedarf.

Innerhalb der ersten sechs Monate kann das Arbeitsverh�ltnis mit
einer Frist von zwei Wochen zum Monatsende gek�ndigt werden.
Danach gilt die Frist von einem Monat zum Monatsende. Das Recht
zur außerordentlichen K�ndigung bleibt unber�hrt.“

Eine Kombination der Probezeitregelungen ist also auch mçg-
lich. Beh�lt sich der Arbeitgeber das Recht zur ordentlichen
K�ndigung nicht vor, ist das Arbeitsverh�ltnis innerhalb der
Befristung bzw. Probezeit ordentlich nicht k�ndbar...
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4.4 T�tigkeit1)

Im Arbeitsvertrag wird auch die Funktion oder der T�tigkeitsbe-
reich des Arbeitnehmers angegeben.

ACHTUNG !
Ist der T�tigkeitsbereich eng gefasst, kann das f�r die Sozialauswahl
bei einer betriebsbedingten K�ndigung vorteilhaft sein, es f�hrt aber
auch gleichzeitig zu einer Einschr�nkung des Direktionsrechts.

Um diese negative Auswirkung auf das Direktionsrecht zu ver-
hindern, kann sich der Arbeitgeber im Arbeitsvertrag das Recht
vorbehalten, dem Arbeitnehmer andere T�tigkeiten zuzuwei-
sen. Solche Zuweisungen sind vom Arbeitsgericht auf ihre
Angemessenheit �berpr�fbar. Die neue T�tigkeit sollte daher
den F�higkeiten und Vorkenntnissen des Arbeitnehmers ent-
sprechen. Unangemessen bzw. unzumutbar sind Versetzun-
gen, die mit einer K�rzung der vertraglichen Verg�tung oder
einer Zuweisung einer geringerwertigen T�tigkeit verbunden
sind. Vertragliche �nderungsvorbehalte m�ssen in Standard-
vertr�gen auch so formuliert werden, dass die �nderungen
unter Ber�cksichtigung der Arbeitgeberinteressen f�r den
Arbeitnehmer zumutbar sind (§ 308 Nr. 4 BGB). Andernfalls
sind vertragliche �nderungsvorbehalte unwirksam.

Formulierungsbeispiel:

„Der Arbeitnehmer wird angestellt als . . . . . . . . . . . . . . . Zum Aufga-
benbereich des Arbeitnehmers gehçren folgende T�tigkeiten
. . . . . . . . . . . . . . . Die vorgenannten T�tigkeiten sind nicht abschlie-
ßend.

Der Arbeitgeber beh�lt sich das Recht vor, dem Arbeitnehmer
andere zumutbare T�tigkeiten zuzuweisen, die den F�higkeiten und
Vorkenntnissen des Arbeitnehmers entsprechen.“

4.5 Arbeitsort1)

Der Arbeitnehmer hat in der Regel einen festen Arbeitsort. Will
sich der Arbeitgeber die Mçglichkeit offen halten, den Arbeit-
nehmer zu versetzen, kann er dies in den Arbeitsvertrag auf-
nehmen. Die Aus�bung dieses Rechts ist vom Arbeitsgericht
auf Angemessenheit �berpr�fbar.

Formulierungsbeispiel:

„Der Arbeitsort ist . . . . . . . . . . . . . . . Der Arbeitgeber beh�lt sich das
Recht vor, den Arbeitnehmer an andere Firmenstandorte zu verset-
zen, sofern dies unter Ber�cksichtigung der Interessen des Arbeit-
gebers f�r den Arbeitnehmer zumutbar ist.“

Besteht kein fester Arbeitsort, gen�gen ein entsprechender
Hinweis und die Anschrift des Betriebsorts.

Formulierungsbeispiel:

„Der Arbeitnehmer hat keinen festen Arbeitsort. Der Betriebsort des
Arbeitgebers ist . . . . . . . . . . . . . . . “

4.6 Arbeitszeit1)

Eine konkrete Vereinbarung �ber die Arbeitszeit ist f�r den
Arbeitgeber ebenfalls wichtig. Hier sind die Grenzen des
Arbeitszeitgesetzes und – wenn vorhanden – kollektivrechtliche
Vorschriften (also Tarifvertr�ge oder Betriebsvereinbarungen) zu
beachten.

WICHTIG !
Die Vereinbarung von festen (wçchentlichen) Arbeitszeiten kann f�r
den Arbeitgeber auch Nachteile haben, wenn er z. B. irgendwann
sp�ter eine Arbeitszeitflexibilisierung beabsichtigt.

Der Betriebsrat hat ein erzwingbares Mitbestimmungsrecht
nach § 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG.

Formulierungsbeispiel:

„Die regelm�ßige Arbeitszeit betr�gt . . . . . . . . . . . . . . . Stunden
wçchentlich.

Beginn und Ende der t�glichen Arbeitszeit und der Pausen richten
sich nach den Belangen des Betriebs und/oder nach den jeweils
geltenden tariflichen und betrieblichen Bestimmungen.

Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, seine ganze Arbeitskraft dem
Arbeitgeber zu widmen und, soweit dies erforderlich ist, auch �ber
die betriebs�bliche Arbeitszeit hinaus t�tig zu werden.

Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, Nacht-/Wechselschicht-/Sonn-
tags-/Mehr- und �berzeit zu leisten, soweit dies gesetzlich oder
tariflich zul�ssig ist.“

Ohne eine vertragliche Vereinbarung zur Leistung von Mehrar-
beit und �berstunden ist der Arbeitnehmer dazu nur aus-
nahmsweise (in Notf�llen) auf Grund seiner Treuepflicht ver-
pflichtet.

ACHTUNG !
Gibt der Arbeitnehmer auf die Frage im Einstellungsbogen „Wann
kçnnen Sie arbeiten?“ bestimmte Uhrzeiten und/oder Tage an, und
wird dieser Bogen Bestandteil des Arbeitsvertrags, der eine hiervon
abweichende Regelung zur Lage der t�glichen Arbeitszeit enth�lt, so
gilt der Arbeitszeitwunsch im Einstellungsbogen als vereinbart (LAG
Kçln v. 21.10.2003, Az. 13 Sa 514/03).

4.7 Verg�tung1)

Zur Verg�tung sollte eine klare Regelung getroffen werden.
Richtet sich die Verg�tung ausschließlich nach Tarifvertrag,
reicht ein Hinweis darauf. Ist dies nicht der Fall oder werden
�bertarifliche Verg�tungen gezahlt, muss die Regelung genau
(und unmissverst�ndlich!) formuliert sein.

Zeit, Ort und Art der Auszahlung sollten auch geregelt werden.
Der Betriebsrat hat diesbez�glich und auch in Bezug auf Lohn-
gestaltung ein erzwingbares Mitbestimmungsrecht nach § 87
Abs. 1 Nr. 4, 10 BetrVG.

Formulierungsbeispiel:

„Der Arbeitnehmer erh�lt ein monatliches Bruttogehalt in Hçhe von
e . . . . . . . . . . . [oder: ein j�hrliches Bruttogehalt von e . . . . . . . . . . . in
zwçlf gleichen Teilbetr�gen von e . . . . . . . . . . . ], f�llig am Ende eines
jeden Kalendermonats. Die Verg�tung wird bargeldlos gezahlt. Der
Arbeitnehmer wird innerhalb von sieben Tagen nach Beginn des
Arbeitsverh�ltnisses dem Arbeitgeber die entsprechende Kontover-
bindung mitteilen.

Es werden folgende Zuschl�ge zum Gehalt gezahlt:

Nachtarbeit . . . . . . . . . . . . . . .

Wechselschicht . . . . . . . . . . . . . . .

Sonn- und Feiertagsarbeit . . . . . . . . . . . . . . .

Arbeit an Sonnabenden . . . . . . . . . . . . . . .

Sonstiges . . . . . . . . . . . . . . .

Vermçgenswirksame Leistungen . . . . . . . . . . . . . . .

[oder:]

Etwa anfallende �ber-, Mehr-, Sonn- und Feiertagsarbeit von bis zu
zehn Stunden im Monat ist mit der Zahlung des vereinbarten Brutto-
gehalts abgegolten. Mit dem Bruttogehalt sind ebenso alle mit den
Aufgaben verbundenen Sonderleistungen (u. a. Reisezeiten, Repr�-
sentationspflichten) abgegolten.

Arbeitgeber und Arbeitnehmer werden j�hrlich ein Zielgespr�ch f�h-
ren, in dessen Rahmen die persçnlichen Aufgaben und Ziele des
Arbeitnehmers f�r die Zukunft und die Leistungen in der Vergangen-
heit besprochen werden. Auf der Grundlage der dabei gewonnenen
Einsch�tzung kann die Verg�tung f�r die Zukunft einvernehmlich
zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber festgelegt werden.“

Die Abgeltung von Mehrarbeit und �berstunden durch das nor-
male Entgelt ist zul�ssig. Es muss lediglich klar geregelt wer-
den. In Standardarbeitsvertr�gen empfiehlt es sich, eine Ober-
grenze ausdr�cklich festzulegen.

Gehaltsanpassungsklauseln, auf Grund derer nach Ablauf einer
bestimmten Zeit das Gehalt des Arbeitnehmers �berpr�ft wird,
sind in der Praxis h�ufig...
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ACHTUNG !
Bei solchen Klauseln sollte der Arbeitgeber sich auf keinen Fall zu
einer Gehaltserhçhung verpflichten, schon gar nicht im Verh�ltnis
zur Inflationsrate oder zu sonstigen Indizes.

4.8 Gewinnbeteiligung

Leitende Angestellte oder Angestellte auf F�hrungsebene
bekommen neben der Grundverg�tung regelm�ßig auch
gewinn- oder ergebnisbezogene Verg�tungen (Gewinnbeteili-
gung). Diese Beteiligung am unternehmerischen Erfolg soll
dazu dienen, den Arbeitnehmer zu motivieren.

Bei der Vereinbarung solcher Erfolgsverg�tungen sollten fol-
gende Punkte ber�cksichtigt werden:

E Die Berechnungsgrundlage muss genau definiert werden
(z. B. Umsatz nach Maßgabe der Handelsbilanz, j�hrlicher
Nettogewinn nach Maßgabe der Steuerbilanz usw.).

E Der Berechnungsmodus muss genau bestimmt sein. Hier
wird oft entweder die Tantieme als gewisser Prozentsatz
der Berechnungsgrundlage (z. B. des Umsatzes) angege-
ben oder ein Prozentsatz des �berschusses (also des tat-
s�chlichen Umsatzes im Vergleich zum Ziel).

E F�lligkeit der Gewinnbeteiligung und Zahlungsmodus.

E Hçhe der Gewinnbeteiligung im ersten Besch�ftigungsjahr
(sollte dies nicht ein volles Jahr sein) und die Folgen eines
vorzeitigen Ausscheidens des Arbeitnehmers.

E Der Betriebsrat hat ein erzwingbares Mitbestimmungsrecht
nach § 87 Abs. 1 Nr. 11 BetrVG.

ACHTUNG !
„Neben der in § . . . . . . . . . . . . . . . festgelegten Verg�tung erh�lt der
Arbeitnehmer eine Gewinnbeteiligung in Hçhe von
. . . . . . . . . . . . . . . % des gewinnbeteiligungspflichtigen Gewinns.
Gewinnbeteiligungspflichtiger Gewinn ist der kçrperschaftsteuerli-
che Jahres�berschuss des Arbeitgebers vor Abzug von Ertrag-
steuern sowie der zu zahlenden Gewinnbeteiligung und unber�ck-
sichtigt von außerordentlichen Ertr�gen oder außerordentlichen Auf-
wendungen sowie von Verlustvortr�gen.

Auf den Gewinnbeteiligungsanspruch sind am Ende eines jeden
Kalendermonats Abschlagszahlungen von jeweils e . . . . . . . . . . . . . . .
zu leisten. Die Gewinnbeteiligung wird im Zeitpunkt der Feststellung
des Jahresabschlusses berechnet und f�llig. Falls der Arbeitsvertrag
(wegen sp�teren Beginns oder vorzeitiger Beendigung) nicht das
ganze Gesch�ftsjahr Bestand hatte, vermindert sich die Gewinnbe-
teiligung pro rata temporis. Differenzen zu den erbrachten
Abschlagszahlungen sind unverz�glich auszugleichen.“

4.9 Gratifikationen

Eine Gratifikation oder Sonderzuwendung wird (z. B. Urlaubs-
und Weihnachtsgeld, Jubil�umszuwendungen) vom Arbeitge-
ber aus bestimmten Anl�ssen gezahlt. Bei der Vereinbarung
sollten folgende Punkte ber�cksichtigt werden:

E Soll der Arbeitnehmer einen fortw�hrenden Rechtsan-
spruch auf die Gratifikation haben oder zahlt der Arbeitge-
ber aus Freiwilligkeit? Im letzteren Fall muss sich der Arbeit-
geber den jederzeitigen Widerruf, auch bei wiederholter
Zahlung, vorbehalten. Unter Ber�cksichtigung des Klausel-
verbotes gem. § 309 Nr. 4 BGB (s. o. 3.3) wird empfohlen,
die mçglichen Gr�nde f�r einen Widerruf bereits im Arbeits-
vertrag festzulegen.

E Hçhe, F�lligkeit und Zahlungsmodus sollten exakt bestimmt
werden.

E Soll die Gratifikation den Bestand des Arbeitsverh�ltnisses
am Stichtag und-/oder eine bestimmte Dauer der Betriebs-
zugehçrigkeit am Stichtag voraussetzen?

E Die Folgen des vorzeitigen Ausscheidens des Arbeitneh-
mers oder des Ruhens des Arbeitsverh�ltnisses (z. B. bei
langfristiger Erkrankung) sollten festgelegt werden.

E Die Folgen von Kurzarbeit sollten festgelegt werden.

E R�ckzahlungsverpflichtung im Falle des Ausscheidens vor
einem bestimmten Zeitpunkt. R�ckzahlungsklauseln sind
nur unter begrenzten Voraussetzungen zul�ssig. Betr�gt
eine am 30.11. gew�hrte Leistung weniger als ein Monats-
gehalt, so kann der Arbeitnehmer nicht �ber den 31.3. des
Folgejahres gebunden werden (BAG v. 21.5.2003, Az. 10
AZR 390/02).

Formulierungsbeispiel:

„Neben der in § . . . . . . . . . . . . . . . festgelegten Verg�tung kçnnen noch
folgende Gratifikationen gezahlt werden:

Soweit dem Arbeitnehmer eine Gratifikation gezahlt wird, erfolgt dies
freiwillig und ohne Anerkenntnis einer Rechtspflicht. Auch bei wie-
derholter Zahlung kann hieraus ein Rechtsanspruch des Arbeitneh-
mers auf die Gratifikation nicht hergeleitet werden. Die Gew�hrung
der Gratifikation kann widerrufen werden, wenn . . . . . . . . . . . . . . . .

Wird das Arbeitsverh�ltnis beendet, dann entf�llt der Anspruch auf
Gratifikation, wenn der Arbeitnehmer am F�lligkeitstag nicht mehr in
den Diensten des Arbeitgebers steht.

Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, die Gratifikation zur�ckzuzahlen,
wenn er auf Grund einer eigenen K�ndigung oder auf Grund außer-
ordentlicher oder verhaltensbedingter K�ndigung des Arbeitgebers
bis zum . . . . . . . . . . . . . . . des auf die Auszahlung folgenden Kalender-
jahres oder, sofern die Gratifikation e . . . . . . . . . . . . . . . �bersteigt, bis
zum . . . . . . . . . . . . . . . des auf die Auszahlung folgenden Kalenderjah-
res ausscheidet.

Die R�ckzahlungsverpflichtung gilt entsprechend, wenn das Arbeits-
verh�ltnis innerhalb des vorgenannten Zeitraums durch Aufhe-
bungsvertrag beendet wird und Anlass des Aufhebungsvertrags ein
Recht zur außerordentlichen oder verhaltensbedingten K�ndigung
des Arbeitgebers oder ein Aufhebungsbegehren des Arbeitnehmers
ist.

Der Arbeitgeber ist berechtigt, die R�ckzahlungsforderung mit den
noch f�llig werdenden Verg�tungsanspr�chen aufzurechnen.“

4.10 Dienstwagen

Leitenden Angestellten, F�hrungskr�ften oder auch Außen-
dienstmitarbeitern wird h�ufig ein Dienstwagen �berlassen. Zu
den besonderen steuerlichen Konsequenzen s. das im selben
Verlag erschienene Lexikon f�r das Lohnb�ro, „Firmenwagen
zur privaten Nutzung“. Die �berlassung kann entweder im
Arbeitsvertrag oder in einem separaten Dienstwagen�berlas-
sungsvertrag geregelt werden.

ACHTUNG !
Eine Dienstwagenvereinbarung kann vom Arbeitgeber nur wider-
rufen werden, wenn er sich dies ausdr�cklich vorbehalten hat und
der Widerruf im konkreten Einzelfall billigem Ermessen
(§ 315 Abs. 3 BGB) entspricht.

Besonders in dem Fall einer Freistellung des Arbeitnehmers
w�hrend der K�ndigungsfrist (s. u. 4.21) und bei einer Redu-
zierung der Arbeitszeit wird das Verh�ltnis zwischen dienstlicher
und privater Nutzung zugunsten des Arbeitnehmers verscho-
ben. Gerade f�r diese F�lle ist der Vorbehalt des einseitigen
Widerrufsrechts durch den Arbeitgeber dringend zu empfehlen.
Da die private Nutzung eines Dienstwagens Entgeltcharakter
hat, sollte aber ein finanzieller Ausgleich des geldwerten Vorteils
�ber eine entsprechende „Gehaltserhçhung“ erfolgen. Andern-
falls ist der Widerruf unzul�ssig.

Zusammenfassend sollten folgende Punkte geregelt werden:

E Bezeichnung der Art bzw. Klasse des Dienstwagens;

E zeitlicher Rahmen der �berlassung;

E Erlaubnis zur privaten Nutzung und deren Grenzen (Nut-
zung durch weitere Personen, Fahrten ins Ausland etc.);..
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E Zeitpunkt der Herausgabe des Dienstwagens im Falle der
K�ndigung, Suspendierung oder bei Ruhen des Arbeitsver-
h�ltnisses;

E Wartungsverpflichtungen des Arbeitnehmers;

E sonstige Verpflichtungen des Arbeitnehmers zur Pflege,
Einhaltung der Versicherungsbedingungen usw.;

E Voraussetzungen und Folgen eines Widerrufs der Dienst-
wagenvereinbarung durch den Arbeitgeber.

Formulierungsbeispiel:

„Der Arbeitgeber stellt dem Arbeitnehmer einen Dienstwagen der
unteren Mittelklasse zur Verf�gung, der auch zu Privatfahrten
genutzt werden kann. Die Versteuerung des geldwerten Vorteils f�r
die private Nutzung erfolgt gem�ß steuerlichen Richtlinien durch
monatlichen Lohnsteuerabzug aus dem steuerlichen Sachbezugs-
wert.

Betriebs- und Unterhaltskosten einschl. einer Vollkaskoversicherung
(mit e . . . . . . . . . . . . . . . Selbstbeteiligung) tr�gt der Arbeitgeber.

Die �berlassung des Dienstwagens an Dritte ist außer im Falle
dienstlicher Veranlassung nicht gestattet.

Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, f�r die rechtzeitige Durchf�hrung
der vom Hersteller empfohlenen oder sonst notwendig erscheinen-
den Maßnahmen, wie Inspektionen, Reparaturen, �lwechsel, Reini-
gung usw. zu sorgen. Er ist f�r rechtzeitiges Auftanken und f�r die
Kontrolle des �lstands und des Reifendrucks verantwortlich. Er ver-
pflichtet sich, das Fahrzeug stets schonend zu behandeln und ist f�r
die Einhaltung der Verkehrsvorschriften verantwortlich.

Wird der Dienstwagen durch Verschulden des Arbeitnehmers
besch�digt oder zerstçrt, so ist der Arbeitnehmer zum Schadenser-
satz verpflichtet, soweit eine Versicherung nicht eintritt.

Der Arbeitgeber beh�lt sich das Recht vor, die Zusage zur �berlas-
sung eines Dienstwagens jederzeit aus wichtigem Grund zu wider-
rufen. Dies gilt insbesondere im Falle einer Freistellung des Arbeit-
nehmers oder bei einer Reduzierung der Arbeitszeit. Macht der
Arbeitgeber von dem Widerrufsrecht Gebrauch, so hat er dem
Arbeitnehmer den nach der einschl�gigen steuerlichen Gesetzge-
bung zu ermittelnden geldwerten Vorteil der Privatnutzung als
zus�tzliche Bruttoverg�tung auszubezahlen.

Der Arbeitgeber kann den Dienstwagen jederzeit ohne Einhaltung
einer Frist herausverlangen oder durch einen anderen ersetzen. Der
Arbeitnehmer hat im Falle der K�ndigung den Dienstwagen nebst
Papieren unverz�glich an den Arbeitgeber herauszugeben. Ein
Zur�ckbehaltungsrecht kann der Arbeitnehmer in keinem Falle gel-
tend machen.“

4.11 Gehaltspf�ndung und -abtretung

Jeder Arbeitnehmer hat das Recht, seine Verg�tungsanspr�-
che zu verpf�nden oder abzutreten. Da dies beim Arbeitgeber
zu erhçhtem Verwaltungsaufwand f�hren kann, ist es sinnvoll,
Verpf�ndung und Abtretung im Arbeitsvertrag auszuschließen.
Ein solcher Ausschluss gilt zwar nicht f�r Pf�ndungen durch
Dritte, z. B. bei Zwangsvollstreckung gegen�ber dem Arbeit-
nehmer (Lohnpf�ndung). F�r solche F�lle kann sich aber der
Arbeitgeber das Recht vorbehalten, die bei ihm anfallenden
Mehrkosten vom Arbeitnehmer ersetzt zu verlangen. Eine Pau-
schalierung dieser Kosten ist gem. § 309 Nr. 5 b BGB nicht
mehr zul�ssig, wenn dem Arbeitnehmer hierdurch der Nach-
weis eines geringeren Aufwandes verwehrt wird.

Formulierungsbeispiel:

„Die Abtretung sowie die Verpf�ndung von Verg�tungsanspr�chen
durch den Arbeitnehmer ist ausgeschlossen.

Bei Pf�ndung oder vom Arbeitgeber erlaubter Abtretung oder Ver-
pf�ndung der Verg�tungsanspr�che ist der Arbeitgeber berechtigt,
f�r jede zu berechnende Pf�ndung, Abtretung oder Verpf�ndung e

[z. B.: 10] pauschal als Ersatz der entstandenen Kosten einzubehal-
ten bzw. geltend zu machen. Der Arbeitgeber ist berechtigt, gegen
Nachweis die hçheren tats�chlichen Kosten vom Arbeitnehmer zu
verlangen. Der Arbeitnehmer ist berechtigt, den Nachweis zu erbrin-
gen, dass dem Arbeitgeber keine Kosten entstanden sind oder dass
diese Kosten unter der Kostenpauschale liegen.“

4.12 Spesen und Auslagen

Auch die Erstattung von Spesen und Auslagen des Arbeitneh-
mers sollte klar geregelt sein.

Formulierungsbeispiel:

„Reisekosten und sonstige Aufwendungen, die im Interesse und auf
Verlangen des Arbeitgebers notwendig sind, werden entsprechend
den steuerlichen Vorschriften erstattet. Hçhere Aufwendungen wer-
den auf Einzelnachweis erstattet. Reisezeiten außerhalb der norma-
len Arbeitszeit sind mit der nach § . . . . . . . . . . . . zu zahlenden Verg�-
tung abgegolten.“

4.13 Arbeitsf�higkeit

Ist diese Frage nicht schon durch den Personalfragebogen
gekl�rt und wurde der Arbeitnehmer vor Abschluss des Arbeits-
vertrags auch nicht �rztlich untersucht, sollte der Arbeitsvertrag
eine Best�tigung der Arbeitsf�higkeit enthalten.

Formulierungsbeispiel:

„Der Arbeitnehmer erkl�rt, dass er an keiner ansteckenden Krankheit
leidet und keine kçrperlichen oder gesundheitlichen M�ngel ver-
schwiegen hat, die der Verrichtung der geschuldeten Arbeitsleistung
entgegenstehen.“

4.14 Arbeitsverhinderung und Entgeltfortzahlung
bei Krankheit

Bei krankheitsbedingter Arbeitsunf�higkeit ist der Arbeitnehmer
gesetzlich verpflichtet, die Arbeitsverhinderung und die voraus-
sichtliche Dauer unverz�glich dem Arbeitgeber mitzuteilen und
ihm eine �rztliche Bescheinigung nach sp�testens drei Tagen
vorzulegen (§ 5 Abs. 1 EFZG). F�r den Arbeitgeber kann es von
Interesse sein, diese Nachweisfrist einzelvertraglich zu verk�r-
zen. Die Vereinbarung im Arbeitsvertrag, dass eine AU-
Bescheinigung bereits f�r den ersten Tag der krankheitsbeding-
ten Arbeitsunf�higkeit vorgelegt werden muss, ist zul�ssig (BAG
v. 1.10.1997, Az. 5 AZR 726/96).

Formulierungsbeispiel:

„Im Falle der Arbeitsunf�higkeit infolge Krankheit ist der Arbeitneh-
mer verpflichtet, diese dem Arbeitgeber unverz�glich anzuzeigen
und am zweiten Tag nach Beginn der Arbeitsunf�higkeit eine �rzt-
liche Bescheinigung dar�ber sowie �ber deren voraussichtliche
Dauer dem Arbeitgeber vorzulegen. Bei �ber den angegebenen Zeit-
raum hinausgehenden Erkrankungen ist eine Folgebescheinigung
innerhalb weiterer zwei Tage seit Ablauf der vorangehenden dem
Arbeitgeber vorzulegen.“

Der Arbeitgeber ist bei krankheitsbedingter Arbeitsunf�higkeit
zur Entgeltfortzahlung verpflichtet (§ 1 ff. EFZG). Er kann aber
die Zahlung verweigern, wenn und solange der Arbeitnehmer
die �rztliche Arbeitsunf�higkeitsbescheinigung nicht vorlegt
(§ 7 EFZG). Auch wenn beides gesetzlich festgelegt ist, kann
es nicht schaden, im Arbeitsvertrag nochmal ausdr�cklich
darauf hinzuweisen.

Formulierungsbeispiel:

„Ist der Arbeitnehmer an der Arbeitsleistung infolge auf Krankheit
beruhender Arbeitsunf�higkeit verhindert, ohne dass ihn ein Ver-
schulden trifft, so erh�lt er Verg�tungsfortzahlung nach den gesetz-
lichen Bestimmungen in der jeweils g�ltigen Fassung. Der Arbeitge-
ber ist berechtigt, die Verg�tungsfortzahlung zur�ckzubehalten, bis
ihm die Arbeitsunf�higkeitsbescheinigung zugeht.“

4.15 Sonstige Arbeitsverhinderung

Ist der Arbeitnehmer durch einen in seiner Person liegenden
sonstigen Grund (z. B. Beerdigung von Familienangehçrigen,
Ladung zur Zeugenaussage vor Gericht) an der Arbeitsleistung
gehindert, beh�lt er seinen Verg�tungsanspruch, wenn im
Arbeitsvertrag nichts anderes vereinbart wurde. Eine diesbe-
z�gliche Regelung sollte daher auf jeden Fall aufgenommen
werden. Außerdem sollte der Arbeitgeber eine unverz�gliche
Meldung verlangen...
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Formulierungsbeispiel:

„Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, jede Arbeitsverhinderung und ihre
voraussichtliche Dauer unverz�glich dem Arbeitgeber mitzuteilen.
Auf Verlangen sind die Gr�nde der Arbeitsverhinderung mitzuteilen.
Der Arbeitgeber beh�lt sich das Recht vor, die in § . . . . . . . . . . . . . . .
festgelegte Verg�tung anteilig um die Dauer der Arbeitsverhinderung
zu k�rzen.“

4.16 Urlaub1)

Der Arbeitsvertrag sollte eine klare Regelung �ber die Anzahl
der Urlaubstage pro Kalenderjahr enthalten (Urlaub).

ACHTUNG !
Nach dem Bundesurlaubsgesetz hat jeder Arbeitnehmer Anspruch
auf einen Mindesturlaub, der durch Arbeitsvertrag nicht unterschrit-
ten werden darf.

Sollen dem Arbeitnehmer aber mehr Tage einger�umt werden,
als ihm nach dem Bundesurlaubsgesetz zust�nden, kann das
arbeitsvertraglich geregelt werden. Auch Tarifvertr�ge und
Betriebsvereinbarungen enthalten oft einen hçheren als den
gesetzlichen Urlaubsanspruch.

Formulierungsbeispiel:

„Der Arbeitnehmer erh�lt kalenderj�hrlich einen Erholungsurlaub von
. . . . . . . . . . . . . . . Arbeitstagen.

Die Festlegung des Urlaubs erfolgt durch den Arbeitgeber unter
Ber�cksichtigung der W�nsche des Arbeitnehmers. Dringliche
betriebliche Gr�nde gehen vor.

Im �brigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen/die Bestimmun-
gen des Tarifvertrags f�r . . . . . . . . . . . . . . . “

Der Betriebsrat hat ein erzwingbares Mitbestimmungsrecht
nach § 87 Abs. 1 Nr. 5 BetrVG.

4.17 Bildungsurlaub1)

In einigen Bundesl�ndern haben die Arbeitnehmer einen
gesetzlichen Anspruch auf Bildungsurlaub. Der Arbeitgeber
kann ihn jedoch auch freiwillig einr�umen.

Formulierungsbeispiel:

„Der Arbeitnehmer erh�lt j�hrlich bis zu . . . . . . . . . . . . . . . Tagen Bil-
dungsurlaub unter Fortzahlung der Bez�ge zum Besuch staatlich
anerkannter Bildungsveranstaltungen.

Die Festlegung des Bildungsurlaubs erfolgt durch den Arbeitgeber
unter Ber�cksichtigung der W�nsche des Arbeitnehmers. Dringliche
betriebliche Gr�nde gehen vor. Wird der Bildungsurlaub bis zum
Ende eines Kalenderjahres nicht genommen, verf�llt er.“

4.18 Nebenbesch�ftigung

Grunds�tzlich darf der Arbeitnehmer einer Nebent�tigkeit nach-
gehen, ohne das dem Arbeitgeber mitteilen zu m�ssen. Eine
solche Nebenbesch�ftigung darf aber nicht gegen das vertrag-
liche Wettbewerbsverbot aus dem Hauptarbeitsverh�ltnis ver-
stoßen.

Weitere Beschr�nkungen kçnnen zul�ssig sein, wenn der
Arbeitgeber ein berechtigtes Interesse hat, dem Arbeitnehmer
die Nebenbesch�ftigung zu untersagen. Aus diesem Grund
werden oftmals Nebent�tigkeitsverbote in dem Arbeitsvertrag
aufgenommen.

Ein absolutes Nebent�tigkeitsverbot d�rfte unzul�ssig sein, ins-
besondere, wenn hierdurch auch ehrenamtliche T�tigkeiten,
die nicht das berechtigte Interesse des Arbeitgebers verletzen,
ausgeschlossen sind.

Formulierungsbeispiel:

„Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, dem Arbeitgeber unverz�glich
schriftich die beabsichtigte Aufnahme einer Nebent�tigkeit anzuzei-
gen. Dies gilt f�r jedwede T�tigkeit, also auch f�r entgeltliche und
unentgeltliche, selbstst�ndige und unselbstst�ndige. Derzeit �bt

er die folgenden T�tigkeiten aus [vollst�ndige Aufz�h-
lung]: . . . . . . . . . . . . . . . .

Die Aufnahme der T�tigkeit ist nur nach vorheriger schriftlicher
Zustimmung des Arbeitgebers zul�ssig. Der Arbeitgeber kann diese
verweigern, wenn und soweit seine berechtigten Interessen beein-
tr�chtigt werden. Trifft der Arbeitgeber binnen zwei Wochen nach
Eingang der Anzeige keine Entscheidung, gilt die Genehmigung als
erteilt. Maßgeblich ist der Zugang einer Entscheidung beim Arbeit-
nehmer.

Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, �nderungen der Nebent�tigkeiten
anzuzeigen, die zu einem Interessenkonflikt mit dem Hauptarbeits-
verh�ltnis f�hren kçnnten. Der Arbeitgeber ist berechtigt, die Neben-
t�tigkeitsgenehmigung zu widerrufen, wenn ein solcher Konflikt vor-
liegt. Dabei ist dem Arbeitnehmer eine angemessene Auslauffrist zu
gew�hren.“

4.19 Verschwiegenheitspflicht

W�hrend des Arbeitsverh�ltnisses darf der Arbeitnehmer
grunds�tzlich keine Betriebs- und Gesch�ftsgeheimnisse des
Arbeitgebers an Dritte weitergeben (Verschwiegenheitspflicht).
Diese Pflicht kann vertraglich erweitert werden und kann unter
Umst�nden auch durch eine entsprechende Vereinbarung �ber
das Ende des Arbeitsverh�ltnisses hinaus erstreckt werden.

Formulierungsbeispiel:

„Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, �ber alle Angelegenheiten und
Vorg�nge, die ihm im Rahmen der T�tigkeit zur Kenntnis gelangen,
Stillschweigen zu bewahren.

Die Verschwiegenheitspflicht erstreckt sich auf die in § . . . . . . . . . . . . . . .
getroffene Verg�tungsvereinbarung sowie auf weitere Einzelheiten
dieses Vertrags und auf Angelegenheiten anderer Unternehmen, mit
denen der Arbeitgeber wirtschaftlich und organisatorisch verbunden
ist.

F�r jeden Fall der Zuwiderhandlung verpflichtet sich der Arbeitneh-
mer zur Zahlung einer Vertragsstrafe in Hçhe von e . . . . . . . . . . . . . . . an
den Arbeitgeber. Unber�hrt hiervon bleibt das Recht des Arbeitge-
bers, einen eventuellen weiter entstandenen Schaden geltend zu
machen.

Diese Geheimhaltungsverpflichtung gilt auch �ber das Ende des
Arbeitsvertrags hinaus, jedoch nur soweit, wie der Arbeitnehmer
dadurch nicht in seinem weiteren beruflichen Fortkommen in unzu-
l�ssiger Weise eingeschr�nkt wird.“

4.20 Wettbewerbsverbot

W�hrend der Dauer des Arbeitsverh�ltnisses hat der Arbeitneh-
mer den Wettbewerb gegen seinen Arbeitgeber zu unterlassen.
Diese Pflicht wird oft vertraglich konkretisiert. Sie kann auch
durch schriftliche Vereinbarung �ber das Ende des Arbeitsver-
h�ltnisses hinaus erstreckt werden, allerdings muss der Arbeit-
geber sich dann zur Zahlung einer Karenzentsch�digung ver-
pflichten (Wettbewerbsverbot).

ACHTUNG !
Die Vereinbarung eines nachvertraglichen Wettbewerbsverbots ist
eine komplizierte Angelegenheit und kann erhebliche Kosten f�r den
Arbeitgeber verursachen.

Formulierungsbeispiel:

„Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, f�r die Dauer von zwei Jahren
nach Beendigung des Arbeitsverh�ltnisses jegliche selbstst�ndige,
unselbstst�ndige oder sonstige T�tigkeit f�r ein solches Unterneh-
men zu unterlassen, welches mit dem Arbeitgeber im direkten oder
indirekten Wettbewerb steht oder mit einem Wettbewerbsunterneh-
men verbunden ist. In gleicher Weise ist es dem Mitarbeiter unter-
sagt, w�hrend der Dauer des Wettbewerbsverbots ein solches
Unternehmen zu errichten, zu erwerben oder sich hieran unmittelbar
oder mittelbar zu beteiligen.

W�hrend der Dauer des Wettbewerbsverbots erh�lt der Arbeitneh-
mer eine Entsch�digung. Diese betr�gt f�r jedes Jahr des Verbots
die H�lfte der von dem Mitarbeiter zuletzt bezogenen vertragsm�ßi-
gen Leistungen. Die Karenzentsch�digung ist jeweils am Schluss
eines Kalendermonats zur Zahlung f�llig. Auf die f�llige Karenzent-
sch�digung hat sich der Arbeitnehmer anderweitigen Erwerb nach
Maßgabe des § 74 c HGB anrechnen zu lassen. Der Arbeitnehmer..
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verpflichtet sich, dem Arbeitgeber auf Verlangen jederzeit, unaufge-
fordert jeweils zum Quartalsende mitzuteilen, ob und in welcher
Hçhe er anderweitige Eink�nfte bezieht. Auf Verlangen des Arbeit-
gebers sind die Angaben mit entsprechenden Nachweisen zu bele-
gen.

Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, f�r jeden Fall der Zuwiderhand-
lung gegen das Wettbewerbsverbot eine Vertragsstrafe von
e . . . . . . . . . . . . . . . zu zahlen. Ist der Arbeitnehmer l�nger als einen
Monat f�r ein Konkurrenzunternehmen t�tig, ist die Vertragsstrafe
f�r jeden angefangenen Monat neu verwirkt. Die Geltendmachung
eines dar�ber hinausgehenden Schadens bleibt vorbehalten.

Das Wettbewerbsverbot tritt nicht in Kraft, wenn der Mitarbeiter bei
seinem Ausscheiden das 65. Lebensjahr vollendet oder das Arbeits-
verh�ltnis weniger als ein Jahr bestanden hat.

Im �brigen finden die Vorschriften der §§ 74 ff. HGB Anwendung.

Der Arbeitnehmer best�tigt mit seiner Unterschrift ausdr�cklich, eine
von beiden Parteien unterzeichnete vollst�ndige Abschrift dieser
Vereinbarung erhalten zu haben.“

4.21 Beendigung des Arbeitsverh�ltnisses1)

Die Beendigung durch K�ndigung ist ebenfalls gesetzlich (oft
auch tarifvertraglich oder durch Betriebsvereinbarung) geregelt;
abweichende Regelungen kçnnen im Arbeitsvertrag getroffen
werden, aber nur zugunsten des Arbeitnehmers.

Der Arbeitgeber kann und sollte sich das Recht vorbehalten,
den Arbeitnehmer bis zum Ablauf der K�ndigungsfrist freizu-
stellen. Dies ist nach Einf�hrung der Inhaltskontrolle bei Stan-
dardarbeitsvertr�gen (s. o. 3.) nur noch zul�ssig, wenn hierf�r
ein wichtiger Grund vorliegt, der das Interesse des Arbeitneh-
mers an der Besch�ftigung �berwiegt. Dies ist insbesondere
der Fall bei Verdacht strafbarer Handlungen, Wegfall der Ver-
trauensgrundlage, Gefahr des Geheimnisverrats, fehlenden
Einsatzmçglichkeiten, bei einer ansteckenden Krankheit des
Arbeitnehmers sowie in allen F�llen, die eine fristlose K�ndi-
gung rechtfertigen. Mit entsprechender Zusatzregelung kçnnen
mit der Freistellung auch die noch offenen Urlaubsanspr�che
abgegolten werden.

Außerdem sollte der Arbeitnehmer verpflichtet werden, s�mt-
liche Gesch�ftsunterlagen unverz�glich herauszugeben.

Formulierungsbeispiel:

„Das Arbeitsverh�ltnis endet mit Ablauf des Monats, in dem der
Arbeitnehmer das 65. Lebensjahr vollendet hat.

Das Arbeitsverh�ltnis kann [ggf.: nach Ablauf der Probezeit] mit
einer Frist von einem Monat zum Ende des Kalendermonats gek�n-
digt werden. Tritt auf Grund gesetzlicher Vorschrift eine Verl�nge-
rung der K�ndigungsfrist ein, so gilt die verl�ngerte K�ndigungsfrist
f�r beide Vertragsparteien. Die K�ndigung bedarf auf beiden Seiten
der Schriftform.

Die K�ndigung aus wichtigem Grunde gem�ß § 626 BGB bleibt
unber�hrt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn der
Arbeitnehmer in grober Weise gegen die Bestimmungen dieses Ver-
trags verstçßt.

Im Falle der K�ndigung beh�lt sich der Arbeitgeber das Recht vor,
den Arbeitnehmer bis zum Ablauf der K�ndigungsfrist von den Ver-
pflichtungen zur Dienstleistung unwiderruflich freizustellen, sofern
hierf�r ein wichtiger Grund vorliegt, der das Interesse des Arbeit-
nehmers an der Besch�ftigung �berwiegt. Dies ist insbesondere der
Fall bei Verdacht strafbarer Handlungen, Wegfall der Vertrauens-
grundlage, Gefahr des Geheimnisverrats, fehlenden Einsatzmçglich-
keiten oder bei einer ansteckenden Krankheit des Arbeitnehmers.
Etwaige noch offene Urlaubsanspr�che sind in diesem Fall auf den
Zeitraum der Freistellung anzurechnen und damit abgegolten.

Bei Beendigung des Arbeitsverh�ltnisses hat der Arbeitnehmer
unverz�glich alle in seinem Besitz befindlichen Gesch�ftspapiere
und -unterlagen und sonstiges Eigentum des Arbeitgebers heraus-
zugeben; es ist dem Arbeitnehmer untersagt, Kopien anzufertigen.“

4.22 Vertragsstrafe

Durch die Vereinbarung einer Vertragsstrafe kann der Arbeitge-
ber die Einhaltung der arbeitsvertraglichen Pflichten (z. B. des
Wettbewerbsverbots oder der Verschwiegenheitspflichten) des
Arbeitnehmers weiter sichern. Außerdem erspart er sich damit
im Fall einer Vertragsverletzung durch den Arbeitnehmer den oft
schwierigen Schadensnachweis, der Voraussetzung f�r einen
Schadensersatzanspruch ist.

Bei der Vereinbarung einer Vertragsstrafe ist Folgendes zu
beachten:

E Eine klare und eindeutige Vereinbarung muss getroffen wer-
den.

E Es muss ersichtlich sein, welche Pflichtverletzungen des
Arbeitnehmers von der Vertragsstrafe betroffen sind.

E Die Vertragsstrafe kann nur in angemessener Hçhe verein-
bart werden.

E Der Arbeitgeber sollte sich das Recht vorbehalten, einen
tats�chlichen hçheren Schaden geltend zu machen.

Formulierungsbeispiel:

„F�r jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen die Verschwiegenheits-
pflicht verpflichtet sich der Arbeitnehmer zur Zahlung einer Vertrags-
strafe in Hçhe von e . . . . . . . . . . . . . . . an den Arbeitgeber. Unber�hrt
hiervon bleibt das Recht des Arbeitgebers, einen eventuellen weiter
entstandenen Schaden geltend zu machen.“

ACHTUNG !
Die bisher in Formulararbeitsvertr�gen �bliche Vereinbarung einer
Vertragsstrafe f�r den Fall des vertragswidrigen Nichtantritts der
Arbeit verstçßt nach Auffassung des Bundesarbeitsgerichts (BAG
v. 4.3.2004, Az. 8 AZR 196/03) nicht gegen das Klauselverbot gem.
§ 309 Nr. 6 BGB (s. o. 3.3) und ist somit auch nach der Schuld-
rechtsreform weiter zul�ssig. Eine entsprechende Klausel kann aber
wegen einer unangemessenen Benachteiligung des Arbeitnehmers
(gem. § 307 BGB; s. o. 3.3) unwirksam sein, wenn ein Missverh�ltnis
zwischen Pflichtverletzung und Hçhe der Vertragsstrafe besteht.
Hiervon ist immer dann auszugehen, wenn die Vertragsstrafe �ber
die Verg�tung w�hrend der K�ndigungsfrist (z. B. Vertragsstrafe in
Hçhe eines Monatsgehalts bei zweiwçchiger K�ndigungsfrist)
hinausgeht.

4.23 Vorsch�sse und Darlehen

Die R�ckzahlung von Vorsch�ssen und Darlehen wird nicht
automatisch mit der Beendigung des Arbeitsverh�ltnisses f�llig,
wenn sie erst f�r einen sp�teren Zeitpunkt vereinbart war
(Arbeitgeberdarlehen). Vorsichtshalber sollte daher der Arbeit-
geber eine entsprechende F�lligkeitsklausel in den Arbeitsver-
trag aufnehmen.

Formulierungsbeispiel:

„Vorsch�sse und Darlehen werden bei Beendigung des Arbeitsver-
h�ltnisses in Hçhe des noch offenen Restbetrags ohne R�cksicht
auf die bei Hingabe getroffenen Vereinbarungen zur R�ckzahlung
f�llig.“

4.24 Abtretung von Schadensersatzanspr�chen

Stehen dem Arbeitnehmer Schadensersatzanspr�che gegen-
�ber Dritten zu (z. B. aus Verkehrsunfall) und leistet der Arbeit-
geber Entgeltfortzahlung f�r den Zeitraum der Arbeitsunf�hig-
keit, gehen diese Schadensersatzanspr�che insoweit automa-
tisch auf den Arbeitgeber �ber (§ 6 EFZG). Da von diesem
�bergang aber nicht alle Schadensersatzforderungen des
Arbeitnehmers (z. B. vertragliche) erfasst werden, ist eine ver-
tragliche Erweiterung ratsam. Wenn der Arbeitgeber �ber das
Entgeltfortzahlungsgesetz hinaus Leistungen im Krankheitsfall
gew�hrt, muss die Abtretung der Anspr�che des Arbeitneh-
mers gegen Dritte ebenfalls vertraglich vereinbart werden...
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Formulierungsbeispiel:

„Schadensersatzanspr�che (einschließlich vertrags- und versiche-
rungsrechtliche) des Arbeitnehmers gegen einen Dritten werden
insoweit an den Arbeitgeber abgetreten, als der Arbeitgeber Verg�-
tungsfortzahlungen oder sonstige Leistungen im Krankheitsfall
gew�hrt hat.“

4.25 Personalfragebogen

Es empfiehlt sich, den Personalfragebogen als Vertragsbe-
standteil in den Arbeitsvertrag einzubeziehen und auf die
Rechtsfolgen unwahrer Angaben hinzuweisen.

Formulierungsbeispiel:

„Die Angaben im Personalfragebogen/Einstellungsfragebogen sind
wesentlicher Bestandteil des Arbeitsvertrags. Die unwahre Beant-
wortung der Fragen durch den Arbeitnehmer berechtigt den Arbeit-
geber zur Anfechtung oder außerordentlichen K�ndigung des
Arbeitsvertrags.“

ACHTUNG !
Es ist sorgf�ltig zu pr�fen, ob die Angaben im Personalfragebogen
nicht den Bedingungen im Arbeitsvertrag widersprechen. Gibt der
Arbeitnehmer z. B. auf die Frage im Einstellungsbogen „Wann kçn-
nen Sie arbeiten?“ bestimmte Uhrzeiten und/oder Tage an, und wird
dieser Bogen Bestandteil des Arbeitsvertrags, der eine hiervon
abweichende Regelung zur Lage der t�glichen Arbeitszeit enth�lt,
so gilt der Arbeitszeitwunsch im Einstellungsbogen als vereinbart
(LAG Kçln v. 21.10.2003, Az. 13 Sa 514/03). Sollten sich also Wider-
spr�che zwischen Personalfragebogen und Arbeitsvertrag ergeben,
so sollte im Vertrag deutlich darauf hingewiesen werden, was tat-
s�chlich vereinbart wird.

4.26 Ausschlussfristen

Ausschlussfristen (auch Verfalls-, Verwirkungs- oder Pr�klu-
sionsfristen genannt) sind vereinbarte Fristen f�r die Geltend-
machung bestimmter Rechte des Arbeitgebers oder des
Arbeitnehmers. Wird die festgelegte Frist nicht eingehalten,
erlçschen die entsprechenden Rechte ohne R�cksicht auf die
Kenntnis der Parteien.

Grunds�tzlich ist die Vereinbarung von Ausschlussfristen, nach
deren Ablauf die gegenseitigen Forderungen erlçschen, zul�s-
sig, wenn es sich um Anspr�che handelt, die ausgeschlossen
werden kçnnen.

Zu unterscheiden sind einstufige und zweistufige Ausschluss-
fristen.

Bei einer einstufigen Ausschlussfrist ist der Anspruch m�ndlich
oder schriftlich innerhalb einer bestimmten Frist geltend zu
machen.

Formulierungsbeispiel:

„Anspr�che aus dem Arbeitsverh�ltnis m�ssen innerhalb von sechs
Monaten nach F�lligkeit schriftlich geltend gemacht werden.
Andernfalls verfallen diese Anspr�che, soweit sich aus Gesetz, Tarif-
vertrag oder Betriebsvereinbarung nichts Gegenteiliges ergibt.“

Zweistufige Ausschlussfristen schreiben dar�ber hinaus vor,
dass der Anspruch binnen einer weiteren Frist rechtsh�ngig
gemacht, also gerichtlich eingeklagt wird. Von der Verwendung
solcher zweistufiger Klauseln wurde in den Vorauflagen abge-
raten, da die am 1.1.2002 in Kraft getretene (und ab 1.1.2003
f�r alle Arbeitsverh�ltnisse geltende) Vorschrift in § 309 Nr. 13
BGB Bestimmungen in Standardarbeitsvertr�gen verbietet, die
Anzeigen oder Kl�rungen, die dem Arbeitgeber (als Verwender
der Standardvertr�ge) gegen�ber abgegeben werden sollen, an
eine strengere als die Schriftform oder an besondere Zugangs-
erfordernisse gebunden werden. In einer neuerlichen Entschei-
dung des Bundesarbeitsgerichts wurde jedoch jetzt entschie-
den, dass eine solche zweistufige Ausschlussfrist den im
Arbeitsrecht geltenden Besonderheiten entspricht und daher
weiterhin zul�ssig ist (BAG v. 25.5.2005, Az. 5 AZR 572/04).

Formulierungsbeispiel:

„Alle beiderseitigen Anspr�che aus dem Arbeitsverh�ltnis und sol-
che, die mit dem Arbeitsverh�ltnis in Verbindung stehen, verfallen,
wenn sie nicht innerhalb von sechs Monaten nach der F�lligkeit
gegen�ber der anderen Vertragspartei schriftlich erhoben werden.
Lehnt die Gegenpartei den Anspruch ab oder erkl�rt sie sich nicht
innerhalb von zwei Wochen nach der Geltendmachung des Anspru-
ches, so verf�llt dieser, wenn er nicht innerhalb von zwei Monaten
nach der Ablehnung oder dem Fristablauf gerichtlich geltend
gemacht wird.“

Wegen der gesetzlichen Inhaltskontrolle von Standardarbeits-
vertr�gen sollte bei der Vereinbarung einer Ausschlussfrist auf
eine einseitige Klausel zu Lasten des Arbeitnehmers verzichtet
werden. Ferner sollte die Frist grunds�tzlich nicht weniger als
sechs Monate betragen.

WICHTIG !
In einer aktuellen Entscheidung hat das LAG Rheinland-Pfalz eine
Ausschlussklausel, nach der Anspr�che innerhalb von drei Monaten
vorgerichtlich geltend zu machen sind, f�r zul�ssig erachtet. Die
Drei-Monats-Frist sei jedenfalls dann ausreichend, wenn sie sich auf
Anspr�che beziehe, deren Entstehung und Hçhe f�r den Arbeitneh-
mer leicht zu �berblicken seien, wie etwa eine Gehaltserhçhung oder
eine Sonderzahlung (LAG Rheinland-Pfalz v. 17.8.2004, Az. 5 Sa 389/
04).

4.27 Schriftform bei Vertrags�nderungen

Der Arbeitgeber sollte im eigenen Interesse sicherstellen, dass
jede Vertrags�nderung nur schriftlich vorgenommen werden
kann.

Formulierungsbeispiel:

„M�ndliche Nebenabreden bestehen nicht. �nderungen und Erg�n-
zungen dieses Vertrags bed�rfen zu ihrer Wirksamkeit der Schrift-
form. Dies gilt auch f�r die Aufhebung dieses Schriftformerforder-
nisses.“

4.28 Salvatorische Klausel

Obwohl die Unwirksamkeit einzelner Regelungen nicht unbe-
dingt zur Nichtigkeit des gesamten Vertrags f�hrt (s. o. II.2.),
empfiehlt sich die Aufnahme einer sog. „Salvatorischen Klau-
sel“, die diesen Grundsatz nochmals best�tigt. Dar�ber hinaus
enth�lt sie eine Regelung dazu, was anstelle der nichtigen Ver-
einbarung gelten soll.

Formulierungsbeispiel:

„Sind einzelne Bestimmungen dieses Vertrags unwirksam, ber�hrt
dieses nicht die Wirksamkeit der �brigen Regelungen. Anstelle der
unwirksamen Bestimmung gilt eine wirksame Bestimmung als ver-
einbart, die dem von den Parteien Gewollten wirtschaftlich am
n�chsten kommt; das Gleiche gilt im Falle einer Regelungsl�cke.“

4.29 Anwendbares Recht

Bei Arbeitsvertr�gen mit ausl�ndischer Ber�hrung kann es
unter Umst�nden f�r den Arbeitgeber interessant sein eine
Rechtswahl vorzunehmen. Allerdings sei hier angemerkt, dass
durch die Wahl eines bestimmten Rechtssystems nicht die
zwingenden Normen ausgeschlossen werden kçnnen, die
ohne einer solchen Rechtswahl Anwendung finden w�rden.

Beispiel:

Ein britischer Arbeitnehmer, der von einem deutschen Arbeitgeber in
Deutschland besch�ftigt wird, hat einen unbefristeten Arbeitsver-
trag, f�r den die Anwendung englischen Rechts gew�hlt wird. Der
Arbeitnehmer ist bereits seit mehreren Jahren in dem Betrieb
besch�ftigt. Die zwingenden Normen des deutschen Rechts (wie
z. B. aus dem Bundesurlaubsgesetz, dem Betriebsverfassungsge-
setz usw.) kçnnen durch diese Rechtswahl nicht umgangen werden.

Formulierungsbeispiel:

„Auf diesen Arbeitsvertrag findet das Recht der Bundesrepublik
Deutschland Anwendung.“..
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4.30 Vertragsaush�ndigung

Die Wirksamkeit von Wettbewerbsverboten und die Erf�llung
der Pflichten aus dem Nachweisgesetz h�ngen von der Aus-
h�ndigung des Vertrags an den Arbeitnehmer ab. Daher emp-
fiehlt es sich, die Aush�ndigung im Arbeitsvertrag schriftlich zu
best�tigen.

Formulierungsbeispiel:

„Beide Parteien best�tigen, eine Ausfertigung dieses Vertrags erhal-
ten zu haben.“

VI. Checkliste Arbeitsvertrag

Beim Abschluss eines Arbeitsvertrags sollten folgende Punkte
beachtet werden:

q Ein Arbeitsverh�ltnis und nicht freie Mitarbeit ist gewollt

q Der Arbeitsvertrag sollte schriftlich geschlossen werden

q Die Anforderungen des Nachweisgesetzes sind zu beach-
ten

q Der Betriebsrat muss beteiligt werden

q Findet ein Tarifvertrag Anwendung?

q Klare Regelungen sind zu treffen:

– zur Frage, ob ein Tarifvertrag Anwendung findet

– zur Frage, ob ein befristeter oder unbefristeter Vertrag
gew�nscht ist (ggf. zur Dauer der Befristung bzw. zu
K�ndigungsfristen)

– zum Arbeitsbeginn

– zu T�tigkeit, Arbeitsort, Arbeitszeit (mit entsprechen-
den �nderungsvorbehalten)

– zu allen Verg�tungsformen (ggf. mit Widerrufsvorbe-
halt z. B. f�r Gratifikationen)

– f�r den Fall der Arbeitsverhinderung

– zu allen weiteren gew�nschten Punkten (Urlaub,
Dienstwagen etc.)

q Zum Schutz des Arbeitgebers kçnnen aufgenommen wer-
den (soweit zul�ssig):

– Nebent�tigkeitsverbot

– Verschwiegenheitsverpflichtung

– Freistellungsvorbehalt w�hrend der K�ndigungsfrist

– Wettbewerbsverbot

– Vertragsstrafenvereinbarung

q Arbeitgeber und Arbeitnehmer unterschreiben beide und
erhalten je eine Ausfertigung

VII. Muster:
Arbeitsvertrag

Zwischen der Firma
(nachstehend – Arbeitgeber – genannt)

und

Herrn/Frau
(nachstehend – Arbeitnehmer – genannt)

wird nachfolgender Arbeitsvertrag geschlossen:

§ 1 Beginn und Dauer des Arbeitsverh�ltnisses

(1) Der Arbeitnehmer nimmt am . . . . . . . . . . . . . . . die Arbeit auf. Eine
K�ndigung vor Arbeitsantritt ist ausgeschlossen.

(2) Die ersten sechs Monate gelten als Probezeit. W�hrend dieser
Zeit kann das Arbeitsverh�ltnis mit einer Frist von zwei Wochen
gek�ndigt werden.

oder (bei Befristung)

Der Arbeitnehmer wird f�r die Dauer von . . . . . . . . . . . . . . . Monaten/
bis zum . . . . . . . . . . . . . . . eingestellt. Das Arbeitsverh�ltnis endet nach
Ablauf der Frist, ohne dass es einer K�ndigung bedarf. Der Arbeit-
nehmer wird bereits jetzt darauf hingewiesen, dass er nach § 37 b
SGB III verpflichtet ist, sich mçglichst fr�hzeitig, fr�hestens jedoch
drei Monate vor Beendigung des Arbeitsverh�ltnisses beim Arbeits-
amt persçnlich arbeitssuchend zu melden.

oder (bei Zweckbefristung)

Das Arbeitsverh�ltnis endet mit der Fertigstellung des vorbezeichne-
ten Bauwerks, ohne dass es einer K�ndigung bedarf. Der Arbeit-
nehmer wird bereits jetzt darauf hingewiesen, dass er nach § 37 b
SGB III verpflichtet ist, sich mçglichst fr�hzeitig, fr�hestens jedoch
drei Monate vor Beendigung des Arbeitsverh�ltnisses beim Arbeits-
amt persçnlich arbeitssuchend zu melden.

oder

Der Arbeitnehmer wird f�r die Dauer von . . . . . . . . . . . . . . . Monaten
zur Probe eingestellt. Das Arbeitsverh�ltnis endet nach Ablauf der
Probezeit, ohne dass es einer K�ndigung bedarf.

Innerhalb der ersten sechs Monate kann das Arbeitsverh�ltnis mit
einer Frist von zwei Wochen zum Monatsende gek�ndigt werden.
Danach gilt die Frist von einem Monat zum Monatsende.

Das Recht zur außerordentlichen K�ndigung bleibt unber�hrt.

§ 2 T�tigkeit

(1) Der Arbeitnehmer wird angestellt als . . . . . . . . . . . . . . . Zum Auf-
gabenbereich des Arbeitnehmers gehçren folgende T�tigkeiten
. . . . . . . . . . . . . . . Die vorgenannten T�tigkeiten sind nicht abschlie-
ßend.

(2) Der Arbeitgeber beh�lt sich das Recht vor, dem Arbeitnehmer
andere zumutbare T�tigkeiten zuzuweisen, die den F�higkeiten und
Vorkenntnissen des Arbeitnehmers entsprechen.

§ 3 Arbeitsort

Der Arbeitsort ist . . . . . . . . . . . . . . . Der Arbeitgeber beh�lt sich das
Recht vor, den Arbeitnehmer an andere Firmenstandorte zu verset-
zen, sofern dies unter Ber�cksichtigung der Interessen des Arbeit-
gebers f�r den Arbeitnehmer zumutbar ist.

oder

Der Arbeitnehmer hat keinen festen Arbeitsort. Der Betriebsort des
Arbeitgebers ist . . . . . . . . . . . . . . .

§ 4 Arbeitszeit

(1) Die regelm�ßige Arbeitszeit betr�gt . . . . . . . . . . . . . . . Stunden
wçchentlich.

(2) Beginn und Ende der t�glichen Arbeitszeit und der Pausen rich-
ten sich nach den Belangen des Betriebs und/oder nach den jeweils
geltenden tariflichen und betrieblichen Bestimmungen.

(3) Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, seine ganze Arbeitskraft dem
Arbeitgeber zu widmen und, soweit dies erforderlich ist, auch �ber
die betriebs�bliche Arbeitszeit hinaus t�tig zu werden.

(4) Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, Nacht-/Wechselschicht-/Sonn-
tags-/Mehr- und �berzeit zu leisten, soweit dies gesetzlich oder
tariflich zul�ssig ist.

§ 5 Verg�tung

(1) Der Arbeitnehmer erh�lt ein monatliches Bruttogehalt in Hçhe
von e . . . . . . . . . . . . . . . [oder: ein j�hrliches Bruttogehalt von..
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e . . . . . . . . . . . . . . . in zwçlf gleichen Teilbetr�gen von
e . . . . . . . . . . . . . . . ], f�llig am Ende eines jeden Kalendermonats. Die
Verg�tung wird bargeldlos gezahlt. Der Arbeitnehmer wird innerhalb
von sieben Tagen nach Beginn des Arbeitsverh�ltnisses dem Arbeit-
geber die entsprechende Kontoverbindung mitteilen.

Nachtarbeit . . . . . . . . . . . . . . .
Wechselschicht . . . . . . . . . . . . . . .
Sonn- und Feiertagsarbeit . . . . . . . . . . . . . . .
Arbeit an Sonnabenden . . . . . . . . . . . . . . .
Sonstiges . . . . . . . . . . . . . . .
Vermçgenswirksame Leistungen . . . . . . . . . . . . . . .

oder:

Etwa anfallende �ber-, Mehr-, Sonn- und Feiertagsarbeit von bis zu
zehn Stunden im Monat ist mit der Zahlung des vereinbarten Brutto-
gehalts abgegolten. Mit dem Bruttogehalt sind ebenso alle mit den
Aufgaben verbundenen Sonderleistungen (u. a. Reisezeiten, Repr�-
sentationspflichten) abgegolten.

Arbeitgeber und Arbeitnehmer werden j�hrlich ein Zielgespr�ch f�h-
ren, in dessen Rahmen die persçnlichen Aufgaben und Ziele des
Arbeitnehmers f�r die Zukunft und die Leistungen in der Vergangen-
heit besprochen werden. Auf der Grundlage der dabei gewonnenen
Einsch�tzung kann die Verg�tung f�r die Zukunft einvernehmlich
zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber festgelegt werden.

§ 6 Gewinnbeteiligung

(1) Neben der in § 5 festgelegten Verg�tung erh�lt der Arbeitnehmer
eine Gewinnbeteiligung in Hçhe von . . . . . . . . . . . . . . . % des gewinn-
beteiligungspflichtigen Gewinns. Gewinnbeteiligungspflichtiger
Gewinn ist der kçrperschaftsteuerliche Jahres�berschuss des
Arbeitgebers vor Abzug der Ertragsteuern sowie der zu zahlenden
Gewinnbeteiligung und unber�cksichtigt von außerordentlichen
Ertr�gen oder außerordentlichen Aufwendungen sowie von Verlust-
vortr�gen.

(2) Auf den Gewinnbeteiligungsanspruch sind am Ende eines jeden
Kalendermonats Abschlagszahlungen von jeweils e . . . . . . . . . . . . . . .
zu leisten.

(3) Die Gewinnbeteiligung wird im Zeitpunkt der Festlegung des
Jahresabschlusses berechnet und f�llig. Falls der Arbeitsvertrag
(wegen sp�teren Beginns oder vorzeitiger Beendigung) nicht das
ganze Gesch�ftsjahr Bestand hat, vermindert sich die Gewinnbetei-
ligung pro rata temporis. Differenzen zu den erbrachten Abschlags-
zahlungen sind unverz�glich auszugleichen.

§ 7 Gratifikation

(1) Neben der in § 5 festgelegten Verg�tung kçnnen noch folgende
Gratifikationen gezahlt werden:

Aufz�hlung . . . . . . . . . . . . . . .

(2) Soweit dem Arbeitnehmer eine Gratifikation gezahlt wird, erfolgt
dies freiwillig und ohne Anerkenntnis einer Rechtspflicht. Auch bei
wiederholter Zahlung kann hieraus ein Rechtsanspruch des Arbeit-
nehmers auf die Gratifikation nicht hergeleitet werden. Die Gew�h-
rung der Gratifikation kann widerrufen werden, wenn ….

(3) Wird das Arbeitsverh�ltnis beendet, dann entf�llt der Anspruch
auf Gratifikation, wenn der Arbeitnehmer am F�lligkeitstag nicht
mehr in den Diensten des Arbeitgebers steht.

(4) Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, die Gratifikation zur�ckzuzah-
len, wenn er auf Grund einer eigenen K�ndigung oder auf Grund
außerordentlicher oder verhaltensbedingter K�ndigung des Arbeit-
gebers bis zum . . . . . . . . . . . . . . . des auf die Auszahlung folgenden
Kalenderjahres oder, sofern die Gratifikation e . . . . . . . . . . . . . . . �ber-
steigt, bis zum . . . . . . . . . . . . . . . des auf die Auszahlung folgenden
Kalenderjahres ausscheidet.

(5) Die R�ckzahlungsverpflichtung gilt entsprechend, wenn das
Arbeitsverh�ltnis innerhalb des vorgenannten Zeitraums durch Auf-
hebungsvertrag beendet wird und Anlass des Aufhebungsvertrags
ein Recht zur außerordentlichen oder verhaltensbedingten K�ndi-

gung des Arbeitgebers oder ein Aufhebungsbegehren des Arbeit-
nehmers ist.

(6) Der Arbeitgeber ist berechtigt, die R�ckzahlungsforderung mit
den noch f�llig werdenden Verg�tungsanspr�chen aufzurechnen.

§ 8 Spesen

Reisekosten und sonstige Aufwendungen, die im Interesse und auf
Verlangen des Arbeitgebers notwendig sind, werden entsprechend
den steuerlichen Vorschriften erstattet. Hçhere Aufwendungen wer-
den auf Einzelnachweis erstattet. Reisezeiten außerhalb der norma-
len Arbeitszeit sind mit der nach § 5 zu zahlenden Verg�tung abge-
golten.

§ 9 Gehaltsverpf�ndung oder Abtretung

(1) Die Abtretung sowie die Verpf�ndung von Verg�tungsanspr�-
chen durch den Arbeitnehmer ist ausgeschlossen.

(2) Bei Pf�ndung oder vom Arbeitgeber erlaubter Abtretung oder
Verpf�ndung der Verg�tungsanspr�che ist der Arbeitgeber berech-
tigt, f�r jede zu berechnende Pf�ndung, Abtretung oder Verpf�n-
dung e [z. B. 10] pauschal als Ersatz der entstandenen Kosten ein-
zubehalten bzw. geltend zu machen. Der Arbeitgeber ist berechtigt,
gegen Nachweis die hçheren tats�chlichen Kosten vom Arbeitneh-
mer zu verlangen. Der Arbeitnehmer ist berechtigt, den Nachweis zu
erbringen, dass dem Arbeitgeber keine Kosten entstanden sind oder
dass diese Kosten unter der Kostenpauschale liegen.

§ 10 Arbeitsverhinderung und Entgeltfortzahlung

(1) Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, jede Arbeitsverhinderung und
ihre voraussichtliche Dauer unverz�glich dem Arbeitgeber mitzutei-
len. Auf Verlangen sind die Gr�nde der Arbeitsverhinderung mitzu-
teilen.

(2) Im Falle der Arbeitsunf�higkeit infolge Krankheit ist der Arbeit-
nehmer verpflichtet, diese dem Arbeitgeber unverz�glich anzuzeigen
und am zweiten Tag nach Beginn der Arbeitsunf�higkeit eine �rzt-
liche Bescheinigung dar�ber sowie �ber deren voraussichtliche
Dauer dem Arbeitgeber vorzulegen. Bei �ber den angegebenen
Zeitraum hinausgehenden Erkrankungen ist eine Folgebescheini-
gung innerhalb weiterer zwei Tage seit Ablauf der vorangehenden
dem Arbeitgeber vorzulegen.

(3) Ist der Arbeitnehmer an der Arbeitsleistung infolge auf Krankheit
beruhender Arbeitsunf�higkeit verhindert, ohne dass den Arbeitneh-
mer ein Verschulden trifft, so erh�lt der Arbeitnehmer Verg�tungs-
fortzahlung nach den gesetzlichen Bestimmungen in der jeweils g�l-
tigen Fassung. Der Arbeitgeber ist berechtigt, die Verg�tungsfort-
zahlung zur�ckzubehalten, bis ihm die Arbeitsunf�higkeitsbescheini-
gung zugeht.

(4) Schadensersatzanspr�che (einschließlich vertrags- und versiche-
rungsrechtliche) des Arbeitnehmers gegen einen Dritten werden
insoweit an den Arbeitgeber abgetreten, als der Arbeitgeber Ver-
g�tungsfortzahlungen oder sonstige Leistungen im Krankheitsfall
gew�hrt hat.

§ 11 Urlaub

(1) Der Arbeitnehmer erh�lt kalenderj�hrlich einen Erholungsurlaub
von . . . . . . . . . . . . . . . Arbeitstagen.

(2) Die Festlegung des Urlaubs erfolgt durch den Arbeitgeber unter
Ber�cksichtigung der W�nsche des Arbeitnehmers. Dringliche
betriebliche Gr�nde gehen vor.

(3) Im �brigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen [oder] die
Bestimmungen des Tarifvertrags f�r . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 12 Bildungsurlaub

(1) Der Arbeitnehmer erh�lt j�hrlich bis zu . . . . . . . . . . . . . . . Tagen Bil-
dungsurlaub unter Fortzahlung der Bez�ge zum Besuch staatlich
anerkannter Bildungsveranstaltungen.

(2) Die Festlegung des Bildungsurlaubs erfolgt durch den Arbeitge-
ber unter Ber�cksichtigung der W�nsche des Arbeitnehmers. Dring-
liche betriebliche Gr�nde gehen vor. Wird der Bildungsurlaub bis
zum Ende des Kalenderjahres nicht genommen, verf�llt er...
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§ 13 Dienstwagen

(1) Der Arbeitgeber stellt dem Arbeitnehmer einen Dienstwagen der
unteren Mittelklasse (oder genaue Bezeichnung des Pkw) zur Ver-
f�gung, der auch zu Privatfahrten genutzt werden kann.

(2) Die Versteuerung des geldwerten Vorteils f�r die private Nutzung
erfolgt gem�ß den steuerlichen Richtlinien durch monatlichen Lohn-
steuerabzug aus dem steuerlichen Sachbezugswert.

Betriebs- und Unterhaltskosten einschl. einer Vollkaskoversicherung
(mit e . . . . . . . . . . . . . . . Selbstbeteiligung) tr�gt der Arbeitgeber.

(3) Die �berlassung des Dienstwagens an Dritte ist außer im Falle
dienstlicher Veranlassung nicht gestattet.

(4) Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, f�r die rechtzeitige Durchf�h-
rung der vom Hersteller empfohlenen oder sonst notwendig
erscheinenden Maßnahmen, wie Inspektionen, Reparaturen,
�lwechsel, Reinigung usw. zu sorgen. Er ist f�r rechtzeitiges Auf-
tanken und f�r die Kontrolle des �lstands und des Reifendrucks
verantwortlich. Er verpflichtet sich, das Fahrzeug stets schonend
zu behandeln und ist f�r die Einhaltung der Verkehrsvorschriften
verantwortlich.

(5) Wird der Dienstwagen durch Verschulden des Arbeitnehmers
besch�digt oder zerstçrt, so ist der Arbeitnehmer zum Schadenser-
satz verpflichtet, soweit eine Versicherung nicht eintritt.

(6) Der Arbeitgeber beh�lt sich das Recht vor, die Zusage zur �ber-
lassung eines Dienstwagens jederzeit zu widerrufen. Dies gilt insbe-
sondere im Falle einer Freistellung des Arbeitnehmers oder bei einer
Reduzierung der Arbeitszeit. Macht der Arbeitgeber von dem Wider-
rufsrecht Gebrauch, so hat er dem Arbeitnehmer den nach der
einschl�gigen steuerlichen Gesetzgebung zu ermittelnden geldwer-
ten Vorteil der Privatnutzung als zus�tzliche Bruttoverg�tung aus-
zubezahlen.

(7) Der Arbeitgeber kann den Dienstwagen jederzeit ohne Einhaltung
einer Frist herausverlangen oder durch einen anderen ersetzen. Der
Arbeitnehmer hat im Falle der K�ndigung den Dienstwagen nebst
Papieren unverz�glich an den Arbeitgeber herauszugeben. Ein
Zur�ckbehaltungsrecht kann der Arbeitnehmer in keinem Fall gel-
tend machen.

§ 14 Nebent�tigkeit

(1) Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, dem Arbeitgeber unverz�glich
schriftlich die beabsichtigte Aufnahme einer Nebent�tigkeit anzuzei-
gen. Dies gilt f�r jedwede T�tigkeit, also auch f�r entgeltliche und
unentgeltliche, selbstst�ndige und unselbstst�ndige T�tigkeit.

und evtl.

Derzeit �bt er die folgenden T�tigkeiten aus [vollst�ndige Aufz�h-
lung]:. . . . . . . . . . . . . . . .

(2) Die Aufnahme einer Nebent�tigkeit ist nur nach vorheriger schrift-
licher Zustimmung des Arbeitgebers zul�ssig. Der Arbeitgeber kann
diese verweigern, wenn und soweit seine berechtigten Interessen
beeintr�chtigt werden. Trifft der Arbeitgeber binnen zwei Wochen
nach Eingang der Anzeige keine Entscheidung, gilt die Genehmi-
gung als erteilt. Maßgeblich ist der Zugang einer Entscheidung beim
Arbeitnehmer.

(2) Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, �nderungen der Nebent�tigkei-
ten anzuzeigen, die zu einem Interessenkonflikt mit dem Hauptar-
beitsverh�ltnis f�hren kçnnten. Der Arbeitgeber ist berechtigt, die
Nebent�tigkeitsgenehmigung zu widerrufen, wenn ein solcher Kon-
flikt vorliegt. Dabei ist dem Arbeitnehmer eine angemessene Aus-
lauffrist zu gew�hren.

§ 15 Beendigung des Arbeitsverh�ltnisses

(1) Das Arbeitsverh�ltnis endet mit Ablauf des Monats, in dem der
Arbeitnehmer das 65. Lebensjahr vollendet hat.

(2) Das Arbeitsverh�ltnis kann [ggf.: nach Ablauf der Probezeit] mit
einer Frist von einem Monat zum Ende des Kalendermonats gek�n-
digt werden. Tritt auf Grund gesetzlicher Vorschrift eine Verl�nge-
rung der K�ndigungsfrist ein, so gilt die verl�ngerte K�ndigungsfrist

f�r beide Vertragsparteien. Die K�ndigung bedarf auf beiden Seiten
der Schriftform.

(3) Die K�ndigung aus wichtigem Grund gem�ß § 626 BGB bleibt
unber�hrt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn der
Arbeitnehmer in grober Weise gegen die Bestimmungen dieses Ver-
trags verstçßt.

(4) Im Falle der K�ndigung beh�lt sich der Arbeitgeber das Recht
vor, den Arbeitnehmer bis zum Ablauf der K�ndigungsfrist von den
Verpflichtungen zur Dienstleistung unwiderruflich freizustellen,
sofern hierf�r ein wichtiger Grund vorliegt, der das Interesse des
Arbeitnehmers an der Besch�ftigung �berwiegt. Dies ist insbeson-
dere der Fall bei Verdacht strafbarer Handlungen, Wegfall der Ver-
trauensgrundlage, Gefahr des Geheimnisverrats, fehlenden Einsatz-
mçglichkeiten oder bei einer ansteckenden Krankheit des Arbeitneh-
mers. Etwaige noch offene Urlaubsanspr�che sind in diesem Fall auf
den Zeitraum der Freistellung anzurechnen und damit abgegolten.

§ 16 Firmeneigentum

(1) Nach Aufforderung durch den Arbeitgeber und bei Beendigung
des Arbeitsverh�ltnisses hat der Arbeitnehmer unverz�glich alle in
seinem Besitz befindlichen Gesch�ftspapiere und -unterlagen und
sonstiges Eigentum des Arbeitgebers herauszugeben; es ist dem
Arbeitgeber untersagt, Kopien anzufertigen.

(2) Ein Zur�ckbehaltungsrecht ist ausgeschlossen.

§ 17 Rechte an Arbeitsergebnissen und Erfindungen

(1) S�mtliche vom Arbeitnehmer erbrachten Arbeitsergebnisse ste-
hen dem Arbeitgeber zu und gehen vorbehaltlich der nachfolgend in
diesem § 17 enthaltenen Regelungen in das ausschließliche Eigen-
tum des Arbeitgebers �ber.

(2) Soweit den Arbeitsergebnissen Urheberrechtsschutz zukommt,
r�umt der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber das ausschließliche,
unbefristete, �bertragbare und in jeder Hinsicht unbeschr�nkte Nut-
zungsrecht f�r alle jetzt oder in Zukunft bekannten Nutzungsarten
ein; auf ihre Aufz�hlung wir einvernehmlich verzichtet. Das Nut-
zungsrecht schließt auch das Recht zur Erteilung von Unterlizenzen
ohne die Zustimmung des Arbeitnehmers ein. Es wird vereinbart,
dass der Arbeitgeber das Recht hat, die Arbeitsergebnisse unbe-
schr�nkt und in jeder denkbaren Weise zu �ndern und in gleicher
Weise die �nderung zu verçffentlichen bzw. zu verwerten, soweit
durch die �nderung keine Entstellung des Werkes erfolgt, die gegen
die berechtigten Interessen des Arbeitnehmers verstçßt. Das Glei-
che gilt f�r etwaige Rechtsnachfolger. Die vorstehend genannten
Nutzungsrechte bestehen �ber die Beendigung des Arbeitsverh�lt-
nisses hinaus zeitlich unbegrenzt fort. F�r die Behandlung von Urhe-
berrechten an Computerprogrammen finden die gesetzlichen Rege-
lungen in den §§ 69 a bis 69 g Urheberrechtsgesetz erg�nzend
Anwendung.

(3) Der Arbeitnehmer wird von einem etwaigen Recht auf Autoren-
nennung keinen Gebrauch machen.

(4) Verg�tungsanspr�che f�r Arbeitsergebnisse sind grunds�tzlich
mit der Arbeitsverg�tung abgegolten; ein Anspruch des Arbeitneh-
mers auf eine Anpassung der Verg�tung oder die Zahlung einer
weiteren Verg�tung f�r die einger�umten Nutzungsrechte besteht
nicht, soweit nicht zwingende Gesetze etwas anderes vorschreiben.

(5) Nutzungsrechte f�r vom Arbeitnehmer außerhalb seiner Arbeits-
leistung und/oder außerhalb der Arbeitszeit entwickelte Werke/Pro-
gramme sind dem Arbeitgeber unverz�glich anzubieten. Zur Einbe-
ziehung in die betriebliche Nutzung bedarf es einer gesonderten
Vereinbarung. Die Nutzung von Arbeitszeit und Betriebsmitteln f�r
solche Entwicklungen ist nur nach vorheriger Zustimmung des
Arbeitgebers zul�ssig.

(6) Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, dem Arbeitgeber jede von ihm
w�hrend der Dauer des Arbeitsverh�ltnisses gemachte Erfindung
unverz�glich schriftlich zu melden. F�r die Behandlung von Erfindun-
gen und technischen Verbesserungsvorschl�gen gelten die Vor-
schriften des Gesetzes �ber Arbeitnehmererfindungen in der jeweils
g�ltigen Fassung...
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(7) F�r den Fall, dass Schutzrechte im In- und Ausland f�r den
Arbeitgeber erworben werden, ist der Arbeitnehmer zur notwendi-
gen Mitwirkung verpflichtet.

§ 18 Verschwiegenheitspflicht

(1) Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, �ber alle Angelegenheiten
und Vorg�nge, die ihm im Rahmen der T�tigkeit zur Kenntnis gelan-
gen, Stillschweigen zu bewahren.

(2) Die Verschwiegenheitspflicht erstreckt sich auf die in § 5 getrof-
fene Verg�tungsvereinbarung sowie auf weitere Einzelheiten dieses
Vertrags und auf Angelegenheiten anderer Unternehmen, mit denen
der Arbeitgeber wirtschaftlich und organisatorisch verbunden ist.

(3) F�r jeden Fall der Zuwiderhandlung verpflichtet sich der Arbeit-
nehmer zur Zahlung einer Vertragsstrafe in Hçhe von
e . . . . . . . . . . . . . . . an den Arbeitgeber. Unber�hrt hiervon bleibt das
Recht des Arbeitgebers, einen eventuellen weiter entstandenen
Schaden geltend zu machen.

(4) Diese Geheimhaltungsverpflichtung gilt auch �ber das Ende des
Arbeitsvertrags hinaus, jedoch nur soweit, wie der Arbeitnehmer
dadurch nicht in seinem weiteren beruflichen Fortkommen in unzu-
l�ssiger Weise eingeschr�nkt wird.

§ 19 Nachvertragliches Wettbewerbsverbot

(1) Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, f�r die Dauer von zwei Jahren
nach Beendigung des Arbeitsverh�ltnisses jegliche selbstst�ndige,
unselbstst�ndige oder sonstige T�tigkeit f�r ein solches Unterneh-
men zu unterlassen, welches mit dem Arbeitgeber im direkten oder
indirekten Wettbewerb steht oder mit einem Wettbewerbsunterneh-
men verbunden ist.

(2) In gleicher Weise ist es dem Mitarbeiter untersagt, w�hrend der
Dauer des Wettbewerbsverbots ein solches Unternehmen zu errich-
ten, zu erwerben oder sich hieran unmittelbar oder mittelbar zu
beteiligen.

(3) W�hrend der Dauer des Wettbewerbsverbots erh�lt der Arbeit-
nehmer eine Entsch�digung. Diese betr�gt f�r jedes Jahr des Ver-
bots die H�lfte der von ihm zuletzt bezogenen vertragsm�ßigen
Leistungen. Die Karenzentsch�digung ist jeweils am Schluss eines
Kalendermonats zur Zahlung f�llig. Auf die f�llige Karenzentsch�di-
gung hat sich der Arbeitnehmer anderweitigen Erwerb nach Maß-
gabe des § 74 c HGB anrechnen zu lassen. Der Arbeitnehmer ver-
pflichtet sich, dem Arbeitgeber auf Verlangen jederzeit unaufgefor-
dert zum Quartalsende mitzuteilen, ob und in welcher Hçhe er
anderweitige Eink�nfte bezieht. Auf Verlangen des Arbeitgebers sind
die Angaben mit entsprechenden Nachweisen zu belegen.

(4) Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, f�r jeden Fall der Zuwider-
handlung gegen das Wettbewerbsverbot eine Vertragsstrafe von
e . . . . . . . . . . zu zahlen. Ist der Arbeitnehmer l�nger als einen Monat
f�r ein Konkurrenzunternehmen t�tig, ist die Vertragsstrafe f�r jeden
angefangenen Monat neu verwirkt. Die Geltendmachung eines
dar�ber hinausgehenden Schadens bleibt vorbehalten.

(5) Das Wettbewerbsverbot tritt nicht in Kraft, wenn der Mitarbeiter
bei seinem Ausscheiden das 65. Lebensjahr vollendet oder das
Arbeitsverh�ltnis weniger als ein Jahr bestanden hat.

(6) Im �brigen finden die Vorschriften der §§ 74 ff. HGB Anwen-
dung.

Der Arbeitnehmer best�tigt mit seiner Unterschrift ausdr�cklich, eine
von beiden Parteien unterzeichnete vollst�ndige Abschrift dieser
Vereinbarung erhalten zu haben.

§ 20 Vorsch�sse und Darlehen

Vorsch�sse und Darlehen werden bei Beendigung des Arbeitsver-
h�ltnisses in Hçhe des noch offenen Restbetrags ohne R�cksicht
auf die bei Hingabe getroffenen Vereinbarungen zur R�ckzahlung
f�llig.

§ 21 Verfallfristen

Anspr�che aus dem Arbeitsverh�ltnis m�ssen innerhalb von sechs
Monaten nach F�lligkeit schriftlich geltend gemacht werden.

Andernfalls verfallen diese Anspr�che, soweit sich aus Gesetz, Tarif-
vertrag oder Betriebsvereinbarung nichts Gegenteiliges ergibt.

oder:

Alle beiderseitigen Anspr�che aus dem Arbeitsverh�ltnis und sol-
che, die mit dem Arbeitsverh�ltnis in Verbindung stehen, verfallen,
wenn sie nicht innerhalb von sechs Monaten nach der F�lligkeit
gegen�ber der anderen Vertragspartei schriftlich erhoben werden.
Lehnt die Gegenpartei den Anspruch ab oder erkl�rt sie sich nicht
innerhalb von zwei Wochen nach der Geltendmachung des Anspru-
ches, so verf�llt dieser, wenn er nicht innerhalb von zwei Monaten
nach der Ablehnung oder dem Fristablauf gerichtlich geltend
gemacht wird.

§ 22 Vertrags�nderungen

M�ndliche Nebenabreden bestehen nicht. �nderungen und Erg�n-
zungen dieses Vertrages bed�rfen zu ihrer Wirksamkeit der Schrift-
form. Dies gilt auch f�r die Aufhebung dieses Schriftformerforder-
nisses.

§ 23 Einstellungsfragebogen

Die Angaben im Personalfragebogen/Einstellungsfragebogen sind
wesentlicher Bestandteil des Arbeitsvertrags. Die unwahre Beant-
wortung der Fragen durch den Arbeitnehmer berechtigt den Arbeit-
geber zur Anfechtung oder außerordentlichen K�ndigung des
Arbeitsvertrags.

§ 24 Sonstiges

(1) Der Arbeitnehmer erkl�rt, dass er an keiner ansteckenden Krank-
heit leidet und keine kçrperlichen oder gesundheitlichen M�ngel ver-
schwiegen hat, die der Verrichtung der geschuldeten Arbeitsleistung
entgegenstehen.

(2) Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, s�mtliche �nderungen seiner
Anschrift umgehend der Firma mitzuteilen.

(3) Beide Parteien best�tigen, eine Ausfertigung dieses Vertrages
erhalten zu haben.

§ 25 Anwendbares Recht

Auf diesen Arbeitsvertrag findet das Recht der Bundesrepublik
Deutschland Anwendung.

§ 26 Salvatorische Klausel

Sind einzelne Bestimmungen dieses Vertrags unwirksam, ber�hrt
dieses nicht die Wirksamkeit der �brigen Regelungen. Anstelle der
unwirksamen Bestimmung gilt eine wirksame Bestimmung als ver-
einbart, die dem von den Parteien Gewollten wirtschaftlich am
n�chsten kommt; das Gleiche gilt im Falle einer Regelungsl�cke.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f�r den Arbeitgeber

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arbeitnehmer/in
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